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Vorwort

DIE FAMILIE RICHTIG ABSICHERN   

Vielleicht kennen Sie diesen Spruch: «Eine Familie ist wie ein Baum. 
Die Zweige mögen in unterschiedliche Richtungen wachsen, doch die 
Wurzeln halten alles zusammen.» Für viele ist Familie das Wichtigste 
überhaupt. Die Familie gibt uns Halt wie es die Wurzeln bei einem 
starken Baum vermögen. Nicht immer können wir den Fokus ganz auf 
die Familie setzen. Solange die Familie richtig abgesichert ist, ist die -
ses Ausschweifen unproblematisch. Doch was bedeutet es, die Fami-
lie gut abzusichern? In welchen Bereichen müssen dafür Massnahmen 
getroffen werden? Mit diesem Thema beschäftigt sich die aktuelle 
Ausgabe der «Dental Medizin & Ökonomie» und zeigt auf, wie Sie 
Ihre Familie für verschiedenste Herausforderungen wappnen können. 
Viel Spass bei der Lektüre.   

Herzlichst
Larissa von Arx-Federer 
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Vorsorgeberatung 
Je früher Sie sich mit Ihrer Vorsorge 
befassen, desto einfacher können 
Sie spätere Einkommenslücken 
schliessen. Lassen Sie sich jetzt 
beraten und schauen Sie entspannt 
�$�)�����$� �����0�&�0�)���� �u��AXA.ch/vorsorge

������
����������

������

AXA Generalagentur 
Vorsorge & Vermögen Markus Kaufmann 
Telefon 034 420 64 66
markus.kaufmann@axa.ch
Telefon 062 205 54 58
lukas.studer@axa.ch



Als Zahnarzt will man für seine Patientin -
nen und Patienten stets das Beste, und so 
natürlich auch für die eigene Familie. Die 
richtige Vorsorge ist dabei nur ein Aspekt 
– wenn es hart auf hart kommt, jedoch ein 
sehr wichtiger.   

Die meisten Haushalte und Betriebe in der 
Schweiz versichern ihr Hab und Gut gegen 
Feuer- und Wasserschäden sowie zahlreiche 
weitere Gefahren. Im Unterschied dazu sind 
�nanzielle Risiken im Vorsorgebereich viel 
weniger offenkundig und auch komplexer. 
Um ausreichend für sich und seine Familie 
vorzusorgen, lohnt es sich, einen genaueren 
Blick auf diese Themen zu werfen.

Das Ziel der Vorsorge ist in erster Linie, dass 
man im Falle einer längeren Krankheit oder 
eines schwerwiegenden Unfalls den gewohn -
ten Lebensstandard weiterführen kann. Im 
schlimmsten Fall, jenem eines Todesfalls, 
steht vor allem die Absicherung der Angehö -
rigen im Vordergrund. 

1. und 2. Säule reichen oftmals nicht aus
Gemäss Bundesamt für Statistik sind in der 
Schweiz allein im letzten Jahr 8 500 Men-
schen verstorben, die noch im Erwerbsleben 
standen. Neben dem persönlichen Schicksals-
schlag kann dies einschneidende �nanzielle 
Folgen für die Familie haben. So stellt sich 
zum Beispiel bei Eigenheimbesitzern nicht sel -

RICHTIG VORSORGEN FÜR SICH  

UND SEINE FAM ILIE 

Lukas Studer (Berater KMU / Ökonom AXA)

7
Schwerpunkt

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2021

�$�)�����$� �����0�&�0�)���� �u��



Dental MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 20 21

8
Schwerpunkt

ten die Frage, ob die Familie weiterhin im Ei -
genheim wohnen und dieses �nanzieren kann. 

In den meisten Fällen reichen die Leistun-
gen aus der 1. und 2. Säule, also aus AHV/
IV und Pensionskasse, nicht aus, um den 
gewohnten Lebensstandard weiterzuführen. 
Daher sind Versicherungslösungen notwen-
dig, wie etwa eine Todesfallversicherung 
oder für den Fall einer Erwerbsunfähigkeit 
eine Taggeldversicherung. 

Taggeld überbrückt Lohnausfall normaler -
weise bis zu zwei Jahre 
Kann jemand aufgrund einer Krankheit oder 
infolge eines Unfalls nicht mehr arbeiten, so 
überbrückt die Krankentaggeld- respektive 
die Unfalltaggeldversicherung den Lohnaus -
fall für bis zu zwei Jahre. 

Der Preis für eine solche Versicherung 
hängt unter anderem vom Eintrittsalter, der 
Höhe der versicherten Lohnsumme sowie von 
der Wartefrist, nach der Taggelder ausbe-
zahlt werden, ab. Oft wird zum Beispiel eine 
Wartefrist von dreissig Tagen vereinbart, da 
in vielen Fällen ausreichend liquides Geld 
oder noch offene Rechnungen im Betrieb 
vorhanden sind, um einen Monat selbst über -
brücken zu können. 

Wichtig ist die Höhe der Versicherungs-
summe. Häu�g versichern Zahnärzte nur 
einen Teil ihres Lohnes, was im Ernstfall zu 
einer beträchtlichen �nanziellen Belastungs -
probe werden kann. Gerade bei Selbststän -
digerwerbenden steht unter Umständen die 
ganze Praxis still, wenn die zuständige Zahn-
ärztin oder der Zahnarzt ausfällt. Fixkosten 
wie etwa Löhne und Miete sind aber auch 
dann weiter zu bezahlen. Dafür ist eine gute 
Taggeldlösung erforderlich, damit bei einer 
Erwerbsunfähigkeit die Versicherungsleis-
tungen nicht vollumfänglich in die Zahnarzt -
praxis ab�iessen und die Familie plötzlich 
kein Einkommen mehr hat. 

Pensionskassenplan: je �exibler, desto 
besser
Bei einer längerfristigen Erwerbsunfähigkeit, 
das heisst wenn diese länger als zwei Jahre 
dauert, kommen Leistungen aus der 1. Säule 
(IV) und 2. Säule (Pensionskasse) zum Tragen. 
Da die Leistungen aus der 1. Säule staatlich 
geregelt sind und nicht verändert werden 
können, ist die Ausgestaltung der Pensions -
kassenlösung besonders wichtig. Hier gibt es 
je nach Pensionskasse grosse Unterschiede. 
Grundsätzlich gilt: je �exibler, desto besser. 
Sofern die Pensionskasse dies zulässt, emp-
�ehlt es sich für selbstständig erwerbende 
Zahnärztinnen und -ärzte, ein Todesfallkapital 
und langfristige Invaliditätsleistungen über 
die Pensionskasse abzuschliessen. Alternativ 
kann ein Zahnarzt, der seine Praxis als Einzel-
�rma betreibt, auch über die Säule 3a vorsor -
gen und das Risiko einer Invalidität über die -
se absichern. Jedoch ist dies nur in seltenen 
Fällen die bessere Lösung. Nicht zuletzt, weil 
die Risikoleistungen für Erwerbsunfähigkeit 
und Todesfall dann ebenfalls in der 3. Säule 
versichert werden müssen, diese aber teurer 
sind als bei einem Kollektivtarif in einer Pen -
sionskasse. Gerade ein Todesfallkapital in der 
Pensionskasse ist erheblich günstiger als eine 
Todesfallrisikoversicherung in der 3. Säule. 

Von der individuellen Vorsorgeanalyse zur 
bedarfsgerechten Lösung
Da jede Situation anders ist, lohnt sich in je -
dem Fall eine umfassende Vorsorgeanalyse. 
So kann man die eigene Risikosituation bes-
ser verstehen und eine massgeschneiderte 
Lösung �nden, die den individuellen Bedürf -
nissen entspricht. Die Vorsorgeanalyse sollte 
dabei sowohl Erwerbsunfähigkeit als auch 
Tod infolge von Krankheit oder Unfall sowie 
die Einkommenssituation im Alter umfassen. 
Damit keine unerwarteten Lücken entstehen, 
müssen die Pensionskassenlösungen und an-



dere Erwerbsunfähigkeits- und Todesfallrisi-
koversicherungen aufeinander abgestimmt 
und koordiniert sein. 

Zudem sollte man in jedem neuen Lebens-
abschnitt sowie bei veränderter Betriebssitu -
ation die Vorsorgesituation neu analysieren 
und berechnen. So ist der Vorsorgebedarf 
eines alleinstehenden Zahnarztes oder einer 
alleinstehenden Zahnärztin ein ganz anderer, 
als wenn er oder sie verheiratet ist und Kinder 

Bei Neugründung einer Zahnarztpraxis die 
richtigen Prioritäten setzen
Gerade bei einer Neugründung der Praxistä -
tigkeit spielt der �nanzielle Aspekt der Ver -
sicherungen eine grosse Rolle. Da zu Beginn 
meist noch viele Unklarheiten über die �nan -
ziellen Aussichten existieren, sind Budget- 
und Liquiditätsplanung sehr wichtig. In dieser 
Zeit ist aber auch die �nanzielle Absicherung 
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hat. In diesem Fall sollte die Vorsorgeanalyse 
für die ganze Familie durchgeführt werden. 
Besonders wenn die Partnerin oder der Part -
ner für die Kinderbetreuung in der Familie 
hauptverantwortlich ist, bestehen für diese 
Person oft erhebliche Versicherungslücken.

Neben den persönlichen Lebensumstän -
den variiert der Versicherungs- und Vorsor -
gebedarf auch je nach Unternehmensphase 
der Zahnarztpraxis. 

der Familie fundamental, da für gewöhnlich 
noch keine oder nur wenige zusätzliche �nan -
zielle Rücklagen vorhanden sind. 

Die Absicherung von Risiken wie Erwerbs-
unfähigkeit oder Tod aufgrund der �nan -
ziellen Ungewissheit auf ein Minimum zu 
beschränken, um Versicherungskosten zu 
sparen, ist zwar verständlich, jedoch heikel. 
Hier kann eine massgeschneiderte Pensions-

Unternehmensphase Gründung/ Aufbau/
Start-up-Phase

Etablierung/
Wachstumsphase

Konsolidierung/
Reifephase

Zentrale Themen  
im Unternehmen

Kundengewinnung, 
Bekanntheit erlangen

Bekanntheitsgrad 
steigern,  
Prozesse/Abläufe/
Ressourcen  
optimieren 

Rentabilität steigern, 
Praxisausbau,  
Kostenef�zienz 
steigern

Erwartungen an die 
Pensionskasse

Einstiegslösung, 
Risikokomponenten 
richtig absichern, 
Altersvorsorge 
auf gesetzlicher 
Minimalanforderung 
betreiben

Altersvorsorge auf 
Lohnbestandteile 
über dem BVG-
Maximum 
(86 040 CHF) aus-
weiten

Massgeschneiderte  
Lösungen zur 
weiteren Steuerop-
timierung: erhöhte 
Altersvorsorge und/
oder Erstellung eines 
Kaderplanes. Falls es 
die Liquidität zulässt, 
weitere ausseror-
dentliche Einkäufe in 
die Pensionskasse

Dental MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 20 21
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kassenlösung Vorteile bieten: So können in 
der ersten Phase der Praxisgründung bei-
spielsweise die Risikokomponenten, also 
Erwerbsunfähigkeit und Todesfallrisiko, in 
angemessener Höhe versichert werden, wäh -
rend man gleichzeitig bei der Altersvorsorge 
auf dem gesetzlichen Minimum spart, um die 
Kosten dennoch möglichst tief zu halten. 

Sobald sich die �nanzielle Lage des Pra-
xisbetriebs stabilisiert hat, kann man in einer 
zweiten Phase zusammen mit dem Treuhän-
der und Versicherungsberater die Alters -
vorsorgekomponente dann erhöhen, wobei 
auch die Steuersituation in die Entscheidun -
gen mit ein�iessen sollte.

Nimmt man für den Auf- oder Ausbau einer 
Zahnarztpraxis einen Kredit auf, sollte man 
eine Todesfallrisikoversicherung in der ent -
sprechenden Kredithöhe abschliessen. Die 

meisten Banken fordern dies sogar im Kredit -
vertrag als Sicherstellung. Todesfallkapitalien 
aus der Pensionskasse dürfen hierfür jedoch 
nicht angerechnet werden, weil in der Pen -
sionskasse die gesetzliche Erbregelung gilt 
und die Bank somit nicht begünstigt werden 
kann. Deshalb ist in der Regel eine separate 
Todesfallrisikoversicherung in der Säule 3b 
notwendig. Mit einer solchen wird die Bank 
für das Todesfallkapital begünstigt oder die 
Versicherungspolice wird anschliessend von 
der Bank verpfändet. Dies bedeutet, dass 
im Todesfall das vereinbarte Kapital in erster 
Linie der Bank zugutekommt, um den offe -
nen Kredit zu tilgen, sodass nicht die Familie 
belastet werden muss. Da der Kreditrahmen 
infolge der Kreditrückzahlungen über die 
Zeit zumeist sinkt, macht es aus �nanzieller 
Sicht fast immer Sinn, eine konstant fallende  
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Lukas Studer 

Berater KMU / Ökonom 

AXA Generalagentur Olten 
Hammerallee 2
4601 Olten
062 205 54 58
lukas.studer@axa.ch

Todesfallrisiko-Summe zu vereinbaren. So-
bald der Kredit vollständig zurückbezahlt 
worden ist, kann die Todesfallrisikoversiche-
rung aufgehoben werden.

Vertrauenspersonen als wichtige Stütze im 
Ernstfall
Neben der �nanziellen Vorsorge an sich sind 
gute, vertrauensvolle Geschäftspartner so -
wie andere Bezugspersonen entscheidend, 
um schwierige Zeiten zu meistern. So benö-
tigt man mindestens auch eine oder besser 
zwei Personen, die alle Versicherungen im 
Überblick haben, um im schlimmsten Fall 
richtig handeln zu können. Dies kann die Le -
benspartnerin oder der Lebensgefährte, eine 
andere Vertrauensperson oder der Versiche-
rungsberater sein, der im Fall der Fälle über 
alle Versicherungen Bescheid weiss und die 
notwendigen Schritte veranlassen kann, da-
mit die Versicherer in der ohnehin schwieri -
gen Zeit zumindest �nanziell unter die Arme 
greifen können.

Zusätzlich kann man seinen Liebsten im 
Ernstfall die schwere Zeit erleichtern, indem 
man rechtzeitig noch weitere Fragen klärt, 
die nicht direkt mit Versicherungen zu tun  
haben. Diese lassen sich in einer Patien-
tenverfügung, einem Vorsorgeauftrag für 
minderjährige Kinder, einem Testament so-
wie einem Ehe-, Konkubinats- oder Partner -
schaftsvertrag regeln. So kann man der Fa-
milie zahlreiche schwierige Entscheidungen 
abnehmen. 

Dental MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 20 21



Dental MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 20 21

Oft stehen die Erhöhung der Gewinne und 
die Gewinnoptimierung aus steuerlicher 
Sicht im Fokus. Vergessen bzw. vernach -
lässigt wird regelmässig das Thema Vor -
sorge, obwohl die Vorsorge – und noch 
besser die steuerlich optimierte Vorsorge 
– immer wichtiger wird.  

Von ledigen, kinderlosen Unternehmerinnern 
und Unternehmern hört man oft die Aussage, 
dass das Unternehmen ihre Vorsorge sei. Un-
ter gewissen Voraussetzungen und unter der 
Annahme, dass das Geschäft im Zeitpunkt 
der Pensionierung gewinnbringend verkauft 
werden kann, kann diese Überlegung aus 
Sicht der Vorsorge richtig sein – aber auch 
aus steuerlicher Sicht? Wenn die Unterneh-
merinnen und Unternehmer verheiratet sind 
und/oder Kinder haben, ist der Vorsorge er -
höhte Beachtung zu schenken. Ein falscher 
Tritt oder eine Unachtsamkeit und schon 
kann eine Invalidität oder schlimmstenfalls 
der Tod die Folge sein. Was dies für die 
Hinterbliebenen bedeutet, möchte man sich 
eigentlich nicht vorstellen, aber genau diese 
Szenarien müssen diskutiert werden, um die 
Vorsorge optimal planen zu können.

1. Bedürfnisanalyse
Die Frage «Was sind die �nanziellen Folgen 
bei Pensionierung, Invalidität oder Tod?» ist 
zentral. Man muss sich bewusst sein, welche 
Leistungen man bei Pensionierung oder im 
Falle von Invalidität oder Tod von den Ver -
sicherungen – in der Regel Ausgleichskasse, 
Pensionskasse und Säule 3a – erhält bzw. mit 

welchem Gewinn das Unternehmen veräu-
ssert werden kann. Im Falle der Pensionie-
rung ist ausserdem zu klären, ob die Rente 
und/oder Kapitalleistung ausreicht, um den 
gewohnten Lebensstil weiterführen zu kön -
nen. Im Falle von Liegenschaftsbesitz ist der 
Tragbarkeitsrechnung Beachtung zu schen-
ken und es ist zu prüfen, ob grössere Investi -
tionen/Renovationen anstehen und ob diese 
überhaupt mit der Rente und dem vorhande -
nen Vermögen �nanziert werden können. 

Im Falle von Invalidität ist zu klären, ob die 
Rente und/oder Kapitalleistung ausreichen, 
um die neue Lebenssituation zu bestreiten. 
Unter Umständen ist ein Weiterleben in der 
bestehenden Wohnung oder dem Haus nicht 
mehr möglich oder nicht gewollt und man 
muss in ein P�egeheim, oder die bestehen -
de Wohnung oder das Haus muss aufwendig 
umgebaut werden. Dies kann die Ausgaben 
unter Umständen massiv erhöhen. Anderer -
seits kann die Wohnung oder das Haus auch 
veräussert werden, da nicht mehr so viel Platz 
benötigt wird, was in der Regel einen Geld -
zu�uss zur Folge hat. Bei Liegenschaften ist 
grundsätzlich die Tragbarkeitsrechnung zu 
prüfen, bei der nicht mit den aktuellen tiefen 
Zinssätzen gerechnet werden darf, sondern 
von einer Zinsbelastung von 4.5 % ausgegan-
gen werden sollte (Bankenvorschriften). Viel -
leicht hat das Ehepaar gemeinsam die Kinder 
betreut, was bei Invalidität/ Tod jetzt nicht 
mehr möglich ist, und die Kinder müssen nun 
ganz oder teilweise fremdbetreut werden. 
Auch dies kann einen nicht unwesentlichen, 
zusätzlichen �nanziellen Aufwand bedeuten. 

DIE FAM ILIE RICHTIG ABSICHERN –  

STEUERLICH OPTIMIERT VORSORGEN 

Thomas Schwab, Andreas Nachbur (JP Steuer AG)

12
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2. Vorsorge steuern hilft Steuern sparen
2.1 Steuerliche Abzugsfähigkeit der Beiträge
Die meisten Beiträge an Vorsorgeeinrichtun -
gen sind steuerlich abzugsfähig. Sie redu-
zieren entweder das steuerbare Einkommen 

2.2 Gestaltungsmöglichkeiten
Bei der AHV/ALV gibt es keine Gestaltungs -
möglichkeiten. Auch bei der Säule 3a sind die 
Möglichkeiten gering. Es sollte aber, wenn 
immer möglich, darauf geachtet werden, 
dass die maximal möglichen Beiträge einbe -
zahlt und die Beiträge auf mehrere Policen 
verteilt werden, damit die Bezüge gestaffelt 
bezogen werden können, was die Progressi -
on bricht und so Steuern einspart. Mit Aus -
nahme für Wohneigentum, für die Aufnahme 
einer selbstständigen Erwerbstätigkeit oder 
einen de�nitiven Wegzug aus der Schweiz ist 

und/oder den Gewinn des Unternehmens, 
abhängig davon, ob es sich um eine Perso-
nengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft 
handelt. Nachfolgend eine nicht abschlie -
ssende Übersicht:
 

das Kapital in der Säule 3a bis zum Alter 59 
blockiert und kann grundsätzlich nicht bezo -
gen werden.

Bei der BVG sind die Gestaltungsmöglich -
keiten sehr gross. Einerseits kann man ledig-
lich das obligatorische Minimum versichern, 
andererseits kann eine überobligatorische 
Versicherungslösung abgeschlossen wer-
den, womit die ordentliche Rente, die Inva -
lidenrente und die Witwen- und Waisenrente 
massiv verbessert werden können. Selbstver-
ständlich bedeutet ein verbesserter Versiche -
rungsschutz auch höhere Beiträge, die aber, 

13
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Beiträge Abzugsfähigkeit

AHV Bei Personengesellschaften reduzieren sie den Gewinn. Bei Kapitalge-
sellschaften sind die Hälfte der Beiträge als Aufwand abzugsfähig, die 
andere Hälfte reduziert das Einkommen.

ALV Bei Personengesellschaften besteht keine Beitragsp�icht. Bei Kapital-
gesellschaften ist die Hälfte der Beiträge als Aufwand abzugsfähig, die 
andere Hälfte reduziert das Einkommen.

BVG Bei Personengesellschaften ist die Hälfte der Beiträge als Aufwand ab-
zugsfähig, die andere Hälfte wird direkt in der Steuererklärung in Abzug 
gebracht. Bei Kapitalgesellschaften ist auch die Hälfte der Beiträge 
als Aufwand abzugsfähig, die andere Hälfte wird vom Gehalt in Abzug 
gebracht.

BVG-Einkäufe BVG-Einkäufe werden direkt in der Steuererklärung in Abzug gebracht.

Säule 3a Beiträge an die Säule 3a (grosser Beitrag, wenn keine BVG vorhanden, 
oder kleiner Beitrag, wenn BVG vorhanden) werden direkt in der Steuer-
erklärung in Abzug gebracht.
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FEDERER & PARTNERS hat sich auf die Optimierung von Arzt- und Zahnarztpraxen, Zentren 
und Kliniken spezialisiert. In einem unverbindlichen und kostenlosen Erstgespräch ermitteln wir 
das Optimierungspotenzial Ihres Unternehmens. Eine Optimierung sollte nur dann durchgeführt 
werden, wenn genügend Potenzial vorhanden ist und ein befriedigendes Resultat erwartet 
werden kann. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.federer-partners.ch  oder 
kontaktieren Sie uns für ein kostenloses und unverbindliches Orientierungsgespräch.

FEDERER & PARTNERS  · Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3  · 5605 Dottikon  ·  T 056 616 60 60  ·  F 056 616 60 61
www.federer-partners.ch



Dental MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 20 21

15
Schwerpunkt

wie bereits erwähnt, steuerlich abzugsfähig 
sind. Gleichzeitig kann durch eine Erhöhung 
auch das mögliche Einkaufspotenzial entspre-
chend erhöht werden. Bei der überobligatori -
schen Versicherungslösung ist auf die persön-
lichen Gegebenheiten zu achten. Es macht 
wenig Sinn, dass die Witwen- und Waisenren-
ten erhöht werden, wenn der/die Versicherte 
alleinstehend (bei Konkubinatspaaren kann 
es aber sinnvoll sein und ist im Einzelfall zu 
prüfen) ist und keine Kinder hat. Falls sich die 
persönliche Lebenssituation ändert, sollte der 
überobligatorische Versicherungsplan ange -
passt bzw. überprüft werden.

Bei höheren Einkommen ist der sogenann-
te 1e-Versicherungsplan zu prüfen. Verein-
facht gesagt handelt es sich hierbei um ein 
Wertschriftendepot innerhalb der beru�ichen 
Vorsorge. Bei einem 1e-Plan können die Ver-
sicherten selber bestimmen, wie ihr Vorsor -
geguthaben auf versicherten Lohnteilen über 
129 060 CHF angelegt wird. Der Versicherte 
kann die Anlagestrategie mitbestimmen und 
so auf den Anlagehorizont und die Risikofä -

X sollte zwingend fünf gestaffelte Bezüge 
vornehmen, da damit die Steuerbelastung 
beinahe halbiert werden kann.

higkeit Ein�uss nehmen. Der Nettoerfolg der 
Anlagen wird dem Versicherten vollumfäng -
lich gutgeschrieben. Im Gegenzug trägt der 
Versicherte auch das ganze Verlustrisiko. Die 
Umverteilung der Erträge zugunsten ande -
rer Versicherter ist ausgeschlossen. Bei den 
meisten Versicherungen ist es aktuell nicht 
möglich, eine 1e-Lösung abzuschliessen. Der 
Grund dafür liegt auf der Hand – die Versi-
cherungen können nicht frei über das Kapital 
verfügen und die daraus resultierenden Er -
träge können nicht mehr umverteilt werden. 
Die meisten Banken hingegen bieten 1e-
Lösungen an, weshalb es ratsam ist, sich bei 
Interesse mit der Hausbank in Verbindung zu 
setzen.

2.3 Praxisbeispiele
2.3.1 Gestaffelter Bezug Säule 3a
X ist wohnhaft in Bern, ledig und 59 Jahre 
alt. X besitzt fünf Säule-3a-Policen mit einem 
Kapital von total 250 000 CHF und überlegt 
sich, wie die Bezüge am optimalsten bezo -
gen werden sollen:

2.3.2 Wohnsitzwechsel vor Kapitalbezug
X ist wohnhaft in Lausanne, ledig und steht 
mit 63 kurz vor der Pensionierung. X hat 
sich bereits entschieden, einen Kapitalbezug 
(rund 2 Mio. CHF) anstelle einer Rente aus 
der BVG zu beziehen. Da X in einer Mietwoh -
nung wohnt, stellt sich ihm die Frage, ob ein 
Wohnsitzwechsel vor Kapitalauszahlung aus 
steuerlicher Sicht zu empfehlen ist:

Kapitalbezug   1 x 250 000 CHF   2 x 125 000 CHF     5 x 50 000 CHF

Staats- und Gemeindesteuern           12 660 CHF       2 x 5 470 CHF       5 x 1 700 CHF

Direkte Bundessteuer             4 030 CHF       2 x 1 000 CHF            5 x 90 CHF

Total          16 690 CHF          12 940 CHF            8 750 CHF
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Diese beispielhafte Au�istung zeigt klar, 
dass X bei einer Wohnsitzverlegung massiv 
Steuern einsparen kann. Dabei ist jedoch zu 
beachten, dass ein solcher Wohnsitzwechsel 
auch faktisch durchgeführt werden muss. Le-
diglich eine Anmeldung an einem anderen 
Ort genügt nicht, um den steuerrechtlichen 
Wohnsitz zu verlegen.

2.3.3 Einkauf in die BV G
X ist 50 Jahre alt, verheiratet, Alleinverdie -
ner und wohnt mit der Familie in Aarau. X 
hat eine eigene Praxis und verdient jährlich 

rund 400 000 CHF. Aufgrund des guten Ge -
schäftsganges und aufgrund einer Erbschaft 
hat X rund 2 Mio. CHF Erspartes, das aktu-
ell auf einem Privatkonto bei der Bank liegt.  
X überlegt sich, wie er seine jährliche Steu-
erbelastung reduzieren kann, da diese aus 
seiner Sicht viel zu hoch ist.

Sofern die 2 Mio. CHF bis zur Pensio-
nierung nicht benötigt werden und sofern 
in der BVG ein Einkaufspotenzial von an-
genommen 2 Mio. CHF besteht, könnten 
jährliche Einkäufe in die BVG vorgenommen 
werden.

Ort Steuerbelastung Ort Steuerbelastung

Lausanne 279 820 CHF Delémont 204 950 CHF

Fribourg 254 080 CHF Basel 202 750 CHF

Herisau 233 460 CHF Neuchâtel 180 530 CHF

Schwyz 228 500 CHF Solothurn 156 780 CHF

Bern 210 871 CHF Zug 129 420 CHF

Sion 206 000 CHF Appenzell 107 900 CHF

Kein Einkauf Einkauf 
50 000 CHF

pro Jahr

Einkauf 
100 000 CHF

pro Jahr

Einkauf
200 000 CHF

pro Jahr

Steuerbares  
Einkommen

400 000 CHF 350 000 CHF 300 000 CHF 200 000 CHF  

Steuerbelastung 110 000 CHF 93 000 CHF 76 000 CHF 42 000 CHF

Steuerersparnis 0 CHF 17 000 CHF 34 000 CHF 68 000 CHF

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2021
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Bei einem jährlichen Einkauf von 200 000 CHF  
ergibt sich eine Steuerersparnis von 68 000 
CHF. Sofern das Ehepaar die Einkäufe über 
zehn Jahre vornimmt, resultiert eine Erspar -
nis von 680 000 CHF!

Mit der Pensionierung hat X dann die Wahl, 
ob eine Rente, das vorhandene Kapital oder 
aber ein Teil als Rente und ein Teil als Kapital 
bezogen wird. Angenommen, X bezieht die 
eingekauften 2 Mio. CHF als Kapital und den 
Rest als Rente, löst der Kapitalbezug rund 
180 000 CHF Steuern aus. Unter Berücksich-
tigung der Steuerersparnis über zehn Jahre 
verbleibt somit immer noch eine Einsparung 
von 500 000 CHF. 

3. Fazit
Die Vorsorgemöglichkeiten sind sehr vielfäl -
tig und man ist gut beraten, die Möglichkei -
ten mit Versicherungsspezialistinnen und Ver-
sicherungsspezialisten zu prüfen. Bezogen 
auf die steuerlich optimierte Vorsorge ist wie 
so oft der konkrete Einzelfall zu betrachten. 
Mit Einkäufen in die Säule 3a und die BVG 
kann die Steuerbelastung auf jeden Fall re -
duziert werden. Neben der Steuerreduktion 
sind aber auch die �nanziellen Gegebenhei -
ten und die geplanten Ausgaben zu prüfen 
– Steuern sind wichtig, aber nicht alles.

Andreas Nachbur       
                                                 
Treuhänder mit eidg. Fachausweis
Partner JP Steuer AG

JP Steuer AG
Gerbergasse 40
4001 Basel 
061 377 60 00
andreas.nachbur@jp-steuer.ch
www.jp-steuer.ch

Thomas Schwab
 
Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte
Partner JP Steuer AG

JP Steuer AG
Gerbergasse 40
4001 Basel 
061 377 60 00
thomas.schwab@jp-steuer.ch
www.jp-steuer.ch
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Beatrice Kistler
Finanz- und Vorsorgeberaterin / 
Spezialisierte Ärzteberaterin
beatrice.kistler@zurich.ch
+41 31 388 88 80

Unternehmeragentur Schmid AG
Schermenwaldstrasse 10
3063 Ittigen

Mit der Zurich Invest Vermögens-
verwaltung investieren Sie kosten-
günstig und massgeschneidert in 
attraktive Anlageklassen wie Aktien, 
Immobilien, Obligationen und Gold. 

Dabei sucht die Zurich Invest AG 
weltweit und unabhängig nach den 
besten Anlageexperten für die 
Verwaltung Ihrer Vermögenswerte 
und berücksichtigt dabei strenge 
Nachhaltigkeitskriterien. 

Ihr Geld in 
professionellen 
Händen
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Sparen auf dem Konto lohnt sich aufgrund 
der tiefen Zinsen schon länger nicht mehr. 
Alternativen sind gefragt. Fonds-Sparpläne 
kombinieren das systematische Sparen mit 
einer höheren Rendite. Dabei kann den per -
sönlichen Bedürfnissen und Überzeugun -
gen sehr gut Rechnung getragen werden.    

Die Corona-Pandemie hat viele Menschen 
wachgerüttelt. Bei den einen hat sich das Be -
dürfnis nach Sicherheit verstärkt, andere wün-
schen sich erst recht Veränderungen in ihrem 
Leben. Das erfahren Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte in Patientengesprächen immer häu�ger. 
Das Raiffeisen Vorsorgebarometer 2021 be-

legt diese subjektive Einschätzung mit Zahlen. 
Rund 16 % der Befragten gaben an, mehr für 
ihre Altersvorsorge sparen zu wollen. Knapp 
ein Drittel wünscht sich eine Veränderung: Sie 
wollen Wohneigentum erwerben, eine Aus -
zeit nehmen, die Arbeitsstelle wechseln oder 
eine Weiterbildung angehen. 

Neben dem langfristigen Sparen für die 
Altersvorsorge wird für viele auch das kurz- 
bis mittelfristige Sparen wichtiger. Sie haben 
Ziele, die sie innerhalb von zehn bis fünfzehn 
Jahren erreichen wollen und wofür sie syste-
matisch und schrittweise, aber auch �exibel 
sparen möchten. Allerdings ist das Spar-
konto dafür nicht mehr attraktiv. Denn die 

SPAREN NACH PLAN: 

FONDS KOM BINIEREN RENDITE MIT SICHERHEIT 

Roland Kläger (Raiffeisen Schweiz)

Raiffeisen Schweiz 1 

01. Januar 2007 bis 31. Oktober 2021 

Vergleich eines Sparplans auf einem Sparkonto (+ CHF 179), einem Fonds-Sparplan mit einem ausgewogenen Fonds (+ CHF 6’916) und 
einem Fonds-Sparplan mit einem reinen Schweizer Aktienfonds (+ CHF 20’518) 

Die historische Performance ist kein Indikator für zukünftige Performance. 

Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz Investment & Vorsorge Center 
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Sparplan auf einem Sparkonto Fonds-Sparplan «Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced» Fonds-Sparplan «Raiffeisen Futura Swiss Stock» 

Die historische Performance ist kein Indikator für zukünftige Performance.
Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz Investment & Vorsorge Center

Vergleich eines Sparplans auf einem Sparkonto (+ CHF 179), einem Fonds-Sparplan mit einem ausgewogenen 
Fonds (+ CHF 6’916) und einem Fonds-Sparplan mit einem reinen Schweizer Aktienfonds (+ CHF 20’518)
01. Januar 2007 bis 31. Oktober 2021
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Zinsen, die für Guthaben auf dem Sparkon -
to gezahlt werden, existieren faktisch nicht 
mehr. Soll das Ersparte Rendite erzielen und 
nachhaltig wachsen, sind Anlagen langfristig 
attraktiver. 

Vom Zinseszins pro�tieren
Will jemand für ein Sparziel regelmässig Geld 
zur Seite legen, eignet sich ein Fonds-Spar-
plan besonders gut. Ein solcher kombiniert 
das systematische Sparen mit den Vorteilen 
der höheren Renditechancen an den Finanz-
märkten. Statt Geld auf ein separates Konto 
zu überweisen, wird der Sparbetrag in einen 
Fonds investiert. So wächst das Vermögen 
einerseits durch die regelmässigen Einzah-
lungen und andererseits durch die Rendite, 
die der Fonds generiert. Die Gewinne blei -
ben im Fonds investiert und werfen wiede -
rum Gewinne ab. Dieser Zinseszinseffekt ist 
bei Geldanlagen in Wertschriften deutlich 
grösser als auf dem Sparkonto.

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2021

Tipp
Ein Fonds-Sparplan eignet sich auch als 
Geschenk für Enkel, Nichten und Neffen 
oder Patenkinder – etwa für zukünftige 
Träume wie einen Auslandsaufenthalt, 
das erste Auto oder das Studium. Im 
Fonds-Sparplan können ab Geburt regel -
mässig kleinere Beträge angelegt wer -
den, die bis zum achtzehnten Geburtstag 
zu einem stolzen Batzen anwachsen.

Beispiel
Franziska Muster, eine vierzigjährige 
Zahnärztin, eröffnet für ihre neugeborene 
Patentochter einen Fonds-Sparplan. Jähr -
lich zahlt sie zum Geburtstag, an Ostern 
und Weihnachten jeweils 100 Franken 
ein. Zum achtzehnten Geburtstag beträgt 
die Summe im Fonds-Sparplan bei einer 
durchschnittlichen Rendite von 3.5 %  
8’200 Franken.
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Flexibel schon ab kleinem Betrag anlegen
Der Fonds-Sparplan ist auf die persönli -
chen Bedürfnisse abgestimmt. Bereits ab 
100 Franken können Fondsanteile erworben 
werden. Deshalb eignet sich dieser beson -
ders gut, um trotz kleinerem Sparkapital an 
den Finanzmärkten zu partizipieren und von 
deren Gewinnchancen zu pro�tieren. Wie 
oft und wie viel investiert wird, entscheidet 
jede und jeder für sich persönlich. So passt 
sich der Fonds-Sparplan perfekt der eigenen 
Lebenssituation an. Es ist jederzeit möglich, 
Fondsanteile zu kaufen, zu verkaufen oder 
den Fonds-Sparplan komplett aufzulösen.
Darüber hinaus ist Fondssparen sehr einfach. 
Börsenwissen wird kaum vorausgesetzt. Um 
Börsenkurse oder Risikostreuung müssen sich 
Anleger nicht kümmern. Zu Beginn wird der 

Risiko an die eigenen Bedürfnisse anpassen
Geldanlagen unterliegen immer einem ge -
wissen Risiko. Trotzdem können auch Perso-
nen, die kaum Risiken eingehen möchten, mit 
einem Fonds sparen. Wer bei Kursschwan-
kungen schla�ose Nächte hat, investiert sein 

passende Anlagefonds aufgrund der persön -
lichen Bedürfnisse und Überzeugungen aus-
gewählt, der Rest erledigt sich praktisch von 
selbst. 

Sicherheit dank gestaffeltem Einkauf
Durch den regelmässigen Kauf von Fondsan-
teilen verringern Anleger zudem das Risiko, 
Wertpapiere zu einem falschen Zeitpunkt zu 
kaufen. Fondssparer kaufen einfach immer 
so viele Anteile, wie für den Sparbetrag zu 
diesem Zeitpunkt erhältlich sind. Bei tiefen 
Kursen werden mehr Anteile gekauft, bei 
hohen Kursen weniger. So agieren Anleger 
automatisch antizyklisch und pro�tieren 
langfristig vom sogenannten Durchschnitts -
preiseffekt, wie die nachfolgende Gra�k ver -
anschaulicht.

Kapital bevorzugt in einen gemischten Fonds 
mit grösserem Obligationenanteil statt in ei -
nen reinen Aktienfonds. Dazwischen gibt 
es verschiedene weitere Abstufungen von 
Fonds, die sich in ihrer Zusammensetzung 
wie auch bezüglich des erwarteten Risikos 
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unterscheiden. Grundsätzlich gilt: Je höher 
der Aktienanteil ist, desto höher sind sowohl 
das Risiko als auch die erwartete Rendite.

Neben der Zusammensetzung unterschei-
den sich Fonds auch darin, ob sie aktiv oder 
passiv verwaltet werden. Bei aktiven Fonds 
verwalten Fondsmanager die Anlagen. Inner -
halb der Anlagestrategie optimieren die An -
lageexperten die Titelauswahl und -zusam-
mensetzung. Ein passiv verwalteter Fonds 
hingegen folgt einer Benchmark, in der Regel 
einem Börsenindex. Das kann beispielsweise 
der Swiss Market Index (SMI) sein, der die 
Aktienkursentwicklung der zwanzig grössten 
Schweizer Aktiengesellschaften abbildet. Bei 
passiv verwalteten Fonds fallen in der Regel 
tiefere Gebühren an als bei den aktiv verwal -
teten. 

Die Zukunft gehört nachhaltigen Fonds
Unterschieden wird zudem zwischen klassi-
schen und nachhaltigen Anlagefonds. Letz -
tere ermöglichen es, Anlageentscheide im 
Einklang mit den persönlichen Werten und 
Überzeugungen zu treffen. Titel von Firmen 
mit besonders kontroversen Produkten und 
Prozessen wie beispielsweise Kernenergie, 
Rüstungsgüter oder ausbeuterische Kinder -
arbeit werden prinzipiell aus diesen Fonds 

ausgeschlossen. Um zu überprüfen, ob ein 
Geschäftsmodell nachhaltig ist, haben sich 
die ESG-Kriterien durchgesetzt. Das Kürzel 
ESG steht für Environmental (Umwelt), Social 
(Soziales) und Governance (Unternehmens-
führung).

Die nachhaltige Ausrichtung ist bezüglich 
Rendite kein Nachteil, im Gegenteil. Wer 
nachhaltig investiert, pro�tiert langfristig 
vom positiven Wandel der Wirtschaft und 
zusätzlich von einem reduzierten Risiko im 
Verhältnis zur Rendite. Denn nachhaltige Un-
ternehmen handeln vorausschauend und ver-
antwortungsbewusst. Ihre Geschäftsmodelle 
sind weniger anfällig für Krisen, was wiede-
rum die Risiken für Anleger reduziert. 

Raiffeisen Schweiz 1 

01. Januar 2010 bis 30. September 2021 
Wertentwicklung MSCI World SRI und MSCI World, indexiert 
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Die historische Performance ist kein Indikator für zukünftige Performance. 

Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz Investment & Vorsorge Center 
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Vorteile nachhaltiger Anlagen
�t�� �4�J�F�� �J�O�W�F�T�U�J�F�S�F�O�� �*�I�S�� �7�F�S�N�Ú�H�F�O�� �J�O�� �6�O�U�F�S-

nehmen (bei Obligationen auch in Staa -
ten), die bei ihrer Tätigkeit ökologische, 
ethische und soziale Aspekte berück -
sichtigen.

�t���4�J�F���I�B�C�F�O���N�J�U���O�B�D�I�I�B�M�U�J�H�F�O���"�O�M�B�H�F�O���E�J�F��
Chance, überdurchschnittliche Renditen 
bei vergleichbaren Risiken zu erzielen.

Die historische Performance ist kein Indikator für zukünftige Performance.
Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz Investment & Vorsorge Center

Wertentwicklung MS CI World SRI und MSCI World, indexiert
01. Januar 2010 bis 30. September 2021



Zwanzig Jahre Erfahrung mit nachhaltigen 
Anlagen
Die Nachhaltigkeitsdebatte hat gerade in 
der Corona-Krise an Fahrt aufgenommen. 
Während Fitnesscenter, Klubs und Kinos ge-
schlossen waren, haben die Menschen mehr 
Zeit in der Natur verbracht und ein stärkeres 
Bewusstsein für eine intakte Umwelt entwi -
ckelt. Nachhaltige Fonds-Sparpläne ermögli -
chen es, in Unternehmen zu investieren, die 
bei ihrer Tätigkeit ökologische, ethische und 
soziale Aspekte berücksichtigen. Bei Raiffei-
sen ist die gesamte Fondspalette bereits heu -
te nachhaltig ausgerichtet. 

Die nachhaltigen Anlagelösungen sind bei 
Raiffeisen alle mit dem Zusatz «Futura» ge-
kennzeichnet. Sie investieren mit Raiffeisen 
Futura in Unternehmen mit einem ausge -
zeichneten Nachhaltigkeitsrating und meiden 
kontroverse Industrien und Produkte. Zudem 
pro�tieren Sie von unseren über zwanzig Jah -
ren Erfahrung im Bereich des nachhaltigen 
Anlegens.

Roland Kläger  

Leiter Investment Solutions  
Raiffeisen Schweiz 

Roland Kläger ist Leiter der Abteilung 
Investment Solutions und seit 2013 bei 
Raiffeisen Schweiz tätig. In seiner Funk-
tion ist er verantwortlich für die Anlage-
beratung und das Portfolio Management 
der Raiffeisen Gruppe.  

Raiffeisen Schweiz 
Raiffeisenplatz 4 
9001 St. Gallen 
anlegen@raiffeisen.ch 
www.raiffeisen.ch

Das magische Dreieck
Traditionell berücksichtigt das «magische 
Dreieck» der Geldanlage drei konkur -
rierende Ziele: Rendite, Sicherheit und 
Risiko. Nachhaltige Anlagen erweitern 
diese rein wirtschaftliche Sichtweise um 
eine ökologische und soziale Perspekti -
ve. Spezialisten bewerten die langfristige 
Qualität und Sicherheit von Unternehmen 
und auch Ländern nicht nur ein-, sondern 
mehrdimensional. Sie verfügen demnach 
über mehr für die Zukunft relevante In -
formationen und können so fundiertere 
Anlageentscheide fällen.
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«Versprochenes Geld», «Sicherstellung der 
Liquidität», «Zahlungsunfähigkeit», «Insol -
venz»,  «Nachlassstundung», «Bereiche -
rung»

All diese Begriffe implizieren, dass es sich 
bei diesen Konkursen hauptsächlich um man-
gelnde Liquidität und um fehlende Geld�üs -
se handelt.  Weshalb ist die Liquidität in die -
sem Masse relevant für eine Unternehmung? 
Weshalb kommt man kaum an einer Planung 
der Geld�üsse vorbei? Weshalb ist dieses 
Führungsinstrument so wichtig?

Avenir Suisse* beschreibt Liquidität mit 
einer einfachen Metapher, die hilft, das Kon -
zept besser zu verstehen: Man kann sich die 
liquiden Mittel (Bargeld, Bankkonti etc.) eines 
Unternehmens als einen See vorstellen. Ein 
Fluss speist den See, ein anderer entwässert 
ihn, und beide Flüsse werden buchhalterisch 

VON GROSSMUTTERS UMSCHLÄGEN ZUR  

PROFESSIONELLEN LIQUIDITÄTSPLANUNG

Karin Müller (Med-Finanz GmbH)
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NZZ-Artikel vom 2.10.2006: 
5 Jahre nach dem Swissair Grounding

«Der Streit um die Schuld für das Groun -
ding begann schon am Nachmittag des 2. 
Oktobers 2001, als die Swissair-Flugzeu-
ge überall nicht mehr abheben durften: 
Mario Corti beklagte sich bitter darüber, 
dass von den Banken versprochenes Geld 
zur Sicherstellung der Liquidität nicht 
rechtzeitig auf die Konten der Airline 
überwiesen worden war.»

Spiegel-Artikel vom 5.12.2003:
Zweitgrösster Bankrott der 
Schweizer Geschichte 

«Es ist die grösste Pleite in der Schweiz 
seit dem Swissair-Kollaps: Die Firmen-
gruppe Erb ist unter der Last ihrer Schul -
den zusammengebrochen. 80 Banken 
müssen nun um ihre Kredite bangen, 
mehrere davon kommen aus Deutschland. 
Über ihre Beteiligungstochter Uniinvest 
werde der Konkurs eröffnet, die übrigen 
Konzernbereiche gingen in die so genann -
te Nachlassstundung, teilte die Gruppe 
am Freitag mit. Damit wird die Zahlungs -
unfähigkeit (Insolvenz) festgestellt und 
das Restvermögen begutachtet.»

Manager Magazin 05/2021 
Geld in Tüten – Obskure Geld�üsse  
belasten den Wirecard-Kronzeugen 

«Der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft 
hat sich in dem Skandal offenbar berei -
chert und Millionensummen auf von ihm 
kontrollierte Konten geschleust. Das un -
terminiert seine Glaubwürdigkeit.»

* Auszug aus Artikel Avenir Suisse: Liquidität schützt 
vor Überschuldung nicht – Unternehmens�nanzen in 
Zeiten von Corona Teil 1 
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in der Kapital�ussrechnung (Liquiditätspla -
nung) abgebildet. Wenn der Zu�uss versiegt, 
während der Ab�uss den See weiter entwäs -
sert, trocknet der See aus.

Was grossen Unternehmen widerfahren 
kann, schützt die kleinen vor Torheit nicht. 
Und doch sieht man immer wieder, dass 
gerade kleinere und mittlere Unternehmen 
(KMU) ohne Liquiditätsplanung agieren. Sei 
es, weil die Zahlen kleiner sind, sei es, weil 
«man» meint, alles im Kopf haben zu können, 
und mutmasslich, weil man die Liquiditäts -
problematik einfach unterschätzt!

Den Umgang und den zielgerichteten Um -
gang mit Geld haben unsere Grossmütter 
bereits vorgelebt. Sie waren darauf bedacht, 
das zur Verfügung stehende Geld aufzuteilen 
und in zweckmässig beschriftete Umschläge 
zu legen. So hatten sie die Kontrolle über 
ihr Geld. Ausgegeben wurde lediglich das, 
was im entsprechenden Umschlag vorhan-
den war. Käufe auf Kredit gab es damals 

nicht und hätten die Grossmutter auch nicht 
ruhig schlafen lassen. Dafür war die Vorfreu-
de umso grösser, konnte ein Wunsch erfüllt 
werden.

Unsere Grossmütter haben ihre Einnah-
men und Ausgaben geplant. Sie haben auf 
Neudeutsch gesprochen schon «budgetiert» 
und die Liquidität «gemanagt». Neben den 
Umschlägen führten sie ein Haushaltsbuch 
in Papierform. Gerade in jungen Jahren war 
die Grossmutter noch nicht so geübt in der 
Haushaltsführung und froh um jede Stütze, 
und so klappte es am besten, wenn sie sich 
die Kosten notierte und auf diese Weise vor 
Augen führen konnte.

Wie ging die Grossmutter genau vor?
Jeder Geldzu�uss musste erfasst werden. 
Wichtig war der Zeitpunkt, wann das Geld 
kommt, und selbstverständlich auch die Höhe 
des Geldbetrages, der eintrifft. Jeder Fran -
ken musste danach einem zweckgebundenen 
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Umschlag zugeteilt werden. 200 CHF für Le-
bensmittel, 100 CHF für Kleider, 50 CHF für 
den Arzt, 50 CHF für den Zahnarzt, 40 CHF 
für die Steuern und die übrig gebliebenen 
30� CHF fürs Sparen. War das Geld ausge-
geben, war es weg. Die Grossmutter musste 
nicht nur wissen, welche Einnahmen kamen, 
sondern auch, welche Ausgaben zu berappen 
waren, und vor allem, zu welchem Zeitpunkt 
diese Ausgaben zu bezahlen waren.

Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass sie 

�t�� �[�V�F�S�T�U���F�J�O���#�V�E�H�F�U���F�S�T�U�F�M�M�F�O���N�V�T�T�U�F���à�C�F�S��
die Gesamteinnahmen und -ausgaben und 

�t�����E�B�O�B�D�I���E�F�O���;�F�J�U�Q�V�O�L�U���E�F�S���&�J�O�O�B�I�N�F�O���V�O�E��
Ausgaben festhalten musste.

Nichts anderes als das Haushaltsbuch und 
die Umschläge von Grossmutter ist die Li -
quiditätsplanung in einer Arzt- oder Zahn -
arztpraxis, in einem modernen Privathaushalt 
oder in einer internationalen Firmengruppe 
oder Gross�rma. Was im privaten Haushalt 
geplant werden muss, sollte in einer Praxis 
umso mehr umgesetzt werden.

Ein Budget über Umsatz und Aufwendun -
gen, über Investitionen und Finanzierungen, 
über Amortisationen und Darlehensrückzah -
lungen bildet die Basis für die Planung der 
Geld�üsse, eben diese sogenannte Liquidi -
tätsplanung.

Ist ein Budget erstellt, muss man sich 
Gedanken darüber machen, wann welche 
Gelder zu�iessen. Eine Behandlung wird 
geleistet, lange bevor dafür Geld eintrifft! 
Erst 30 bis 45 Tage nach Fakturierung kann 
vom Geldzu�uss ausgegangen werden. So -
mit vergehen sicherlich rund 60 bis 75 Tage 
von der Behandlung des Patienten bis zum 
Zahlungseingang. Eine lange Zeit, die es zu 
überbrücken gilt für Ausgaben, die schneller 
beglichen werden müssen.

Hilfsmittel, Apparate, Medikamente oder 
Personal sind vor der ersten Behandlung zu 
beschaffen. Hilfsmittel und Apparate müs -
sen allenfalls bezahlt werden, bevor sie in 
Gebrauch genommen werden können, Me -
dikamentenmonatsrechnungen haben eine 
Zahlungsfrist von 30 Tagen. Das Personal 
erwartet pünktlich am 25. des Monats das 
Salär. Diese Ausgaben müssen geplant sein.
Nicht zuletzt wollen Sie als Arzt oder Zahn -
arzt Ihren Lohn aus der Praxis beziehen, 
damit das Haus und der Lebensunterhalt 
bezahlt werden können. Auch dieser Betrag 
muss berücksichtigt werden. 

Sinnvoll ist es, die Liquiditätsplanung zu 
unterteilen in betriebliche laufende Kosten, 
in einen Investitions- und einen Finanzie-
rungsteil. Zählt man die Werte aus diesen 
drei Teilen zusammen, resultiert der Betrag, 
der für private Zwecke und den entsprechen -
den privaten Teil übrig bleibt. Die Basis bildet 
das Geschäftskonto bzw. Hauptkonto, das als 
«See» dient, nimmt man wieder die eingangs 
erwähnte Metapher zur Veranschaulichung. 
Die Zu�üsse und Ab�üsse müssen gesteuert 
werden, um die Austrocknung des Sees zu 
verhindern. Ein sehr wichtiger und nicht zu 
vergessender Betrag sind die Steuern, die 
quartalsweise oder zwei- bis dreimal im Jahr 
beglichen werden müssen. Dieser laufen-
de Betrag muss unbedingt auch budgetiert 
werden. Dazu werden monatliche Rücklagen 
dringend empfohlen – und zwar als direkte 
Geldverschiebung auf ein gesondertes Bank -
konto (Umschlag) mit der Rubrik «Steuern». 
Fliessen die Beträge regelmässig vom Haupt-
konto weg, sind sie quasi ausgegeben und 
weg und stehen nicht zur Tilgung von ande -
ren Ausgaben zur Verfügung.

Gleich kann man es handhaben mit grö -
sseren Ausgaben, die nur einmal jährlich be-
zahlt werden müssen – wie zum Beispiel die 
Versicherungsprämien zu Beginn des Jahres 
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oder die Vorsorgebeiträge des Personals 
und von sich selbst. Berechnet man diese 
und teilt sie in zwölf Monatsraten auf, kann 
man einen Dauerauftrag einrichten und den 
Monatsbeitrag automatisch auf ein separates 
Bankkonto mit der Rubrik «Versicherungen» 
überweisen lassen und beruhigt das nächste 
Jahr abwarten. Der zu bezahlende Geldbe -
trag ist dann nämlich angespart und das Ja -
nuarloch gestopft. In der Finanzplanung wird 
oft nur mit einem Budget gearbeitet. Die 
Liquiditätsplanung wird leider stiefmütterlich 
behandelt. Eigentlich sehr zu Unrecht, denn 
die Liquiditätsplanung zeigt viel genauer und 
realistischer, wie die Gelder verfügbar sind. 
Es ist mutmasslich noch keine Firma Konkurs 
gegangen wegen eines Buchverlustes, son-
dern einzig und allein, weil das Geld nicht 
rechtzeitig vorhanden war, um Ausstände zu 
begleichen!

Die Liquiditätsplanung ist nicht nur dazu 
da, dass das Unternehmen bzw. die Praxis li-
quid bleibt, sondern dient auch zur Ordnung 
und Orientierung. Es ist aus der Liquiditäts -
planung ersichtlich, wohin die Gelder ge�os -
sen sind. Ebenso gibt die Planung Flexibilität 
und dient als Kontrollinstrument. Schliesslich 
dient sie zur Beruhigung der Inhaber und/
oder Geldgeber, dass die Praxis mit Zahlen 
geführt wird und die Luft zum Atmen erhal -
ten bleibt.

Eine professionelle Liquiditätsplanung neu 
zu erstellen ist mit viel Aufwand verbunden 
und bedarf einiger Erfahrung. Ein guter Treu-
händer bietet die entsprechenden Hilfsmittel 
und Unterstützung, damit viel Zeit eingespart 
werden kann.

Karin Müller  

Geschäftsführerin / Inhaberin
Treuhänderin mit eidg. FA
 

Med-Finanz GmbH
Blegistrasse 1
6343 Rotkreuz
info@med-�nanz.ch
www.med-�nanz.ch 
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Stromausfall, defekte Wasserleitungen, 
ein nächtlicher Einbruch: Solche Ereignisse 
führen in einer medizinischen Praxis rasch 
zu grossem �nanziellem Schaden. Auch 
die Auswirkungen von Schadenersatzan -
sprüchen und die Absicherung von Familie 
und Partner gilt es im Auge zu behalten. 
Deshalb lohnt sich ein regelmässiger Check 
des Versicherungsschutzes – am besten 
gemeinsam mit einer Fachperson.   

Sie gehört zu den wichtigsten Versicherun -
gen einer Arzt- oder Zahnarztpraxis: die 
Berufshaftp�ichtversicherung. Sie schützt 
zuverlässig vor Schadenersatzansprüchen 
Dritter, die durch medizinische Behandlun -
gen entstehen. Denn Fakt ist: Unternehmen 
im Gesundheitswesen sind exponiert. In den 
letzten zwanzig Jahren haben die Prozesse 
gegen Zahnärztinnen und Zahnärzte zuge-
nommen. Rechtsexperten zufolge sind viele 
von ihnen unterversichert. So wird für die 

kantonale Berufsausübungsbewilligung der 
Abschluss einer Berufshaftp�ichtversiche -
rung denn auch meistens vorausgesetzt.

Die Haftp�ichtversicherung deckt die � -
nanziellen Konsequenzen von Personen- und 
Sachschäden. Inbegriffen ist ausserdem juris-
tischer Beistand bei der Abwehr von unge -
rechtfertigten Forderungen. Diese Abwehr, 
kombiniert mit der Übernahme berechtigter 
Schadenersatzansprüche, schützt Ärztinnen 
und Ärzte aller Fachbereiche vor existenzge -
fährdenden Risiken. Ebenfalls gut zu wissen: 
Weitere Elemente ergänzen den Basisschutz 
bei Bedarf. So lassen sich auch Notfalldienst-
leistungen und nebenberu�iche Tätigkeiten 
– etwa als Vereinsärztin oder Vertrauenszahn-
arzt – versichern. 

Neue Verjährungsfrist seit Januar 2020
Nicht immer zeigen sich die Folgen eines Ein -
griffs sofort. Geschädigte, deren Beeinträchti -
gungen erst lange nach dem verursachenden 

WICHTIGER VERSICHERUNGSSCHUTZ  

FÜR JEDE PRAX IS  

Umberto Olivieri (Helvetia Versicherungen)
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Ereignis erkennbar werden, sind seit Januar 
2020 besser gestellt: Die Verjährungsfrist 
beträgt neu zwanzig Jahre anstatt wie vor -
her zehn Jahre. Wer selbstständig in einem 
medizinischen Beruf tätig ist, sollte deshalb 
die aktuelle Versicherungspolice überprüfen. 
Der Regelung kommt primär bei Aufgabe der 
Tätigkeit oder beim Tod des Versicherungs-
nehmers eine wichtige Bedeutung zu. Dies 
aufgrund des Anspruchserhebungsprinzips 
(Claims-made-Prinzip), das Folgendes besagt: 
Schäden werden über jene Police abgewi -
ckelt, die zum Zeitpunkt der Schadenmel -
dung aktiv ist – unabhängig davon, wann der 
Schaden verursacht worden ist. 

Nachdeckung überprüfen
Das Claims-made-Prinzip führt dazu, dass im 
Versicherungsvertrag eine zwanzigjährige 
Nachdeckung manifestiert werden sollte, da -
mit eine Versicherungsdeckung besteht. Es 
ist ratsam, diesen Punkt mit einer Fachper-
son zu klären. Oft wird die Nachdeckung in 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
de�niert. Falls nicht, kann eine Anpassungs -
offerte verlangt werden. Zu empfehlen ist 
eine De�nierung der Nachdeckungsdauer 
mit dem Wortlaut «gemäss gesetzlicher Ver -
jährungsfrist». Dies gewährleistet, dass die 
jeweils geltende gesetzliche Verjährungsfrist 
für die Nachdeckung der Versicherung rele -
vant ist. Bei der Anpassung der Police lohnt 
es sich zudem, auch alle übrigen Vertragsbe-
standteile wie Adresse, Anzahl Zahnärzte und 
Stellenprozente, Versicherungssumme, Zu-
satzdeckungen und Selbstbehalt zu prüfen. 

Apropos Verjährungsfristen: Früher wurde 
angenommen, dass Akten von Patientinnen 
und Patienten zehn Jahre aufbewahrt werden 
müssen. Bei der Verlängerung der Verjäh-
rungsfristen wurde zwar davon abgesehen, 
die Aktenaufbewahrungsp�icht ebenfalls von 
zehn auf zwanzig Jahre zu erhöhen. Ist aber 

eine Haftp�icht infolge Personenschäden 
möglich, ist es gemäss Rechtsexperten rat-
sam, die Dokumentation zwanzig Jahre nach 
Beendigung des Rechtsverhältnisses aufzu-
bewahren – dies im Sinne der Rechenschafts-
ablegung und der Beweisführung, sollte es zu 
einer juristischen Streitigkeit kommen.  

Absicherung fürs Praxisinventar
Praxisinhaberinnen und -inhaber investie-
ren viel in die medizinischen Geräte, die sie 
zur Ausübung ihres Berufs benötigen. Umso 
wichtiger ist auch hier ein ausreichender 
Versicherungsschutz. Die Sachversicherung, 
auch Fahrhabeversicherung genannt, ersetzt 
die beweglichen Sachen nach einem Schaden 
durch Feuer, Elementarereignisse oder Was-
ser aus Leitungsanlagen. Sie deckt ausserdem 
den Ertragsausfall, der durch den Ausfall der 
medizinischen Geräte entsteht, und erstattet 
die Mehrkosten, wenn beispielsweise Proben 
einer medizinischen Untersuchung durch das 
Schadenereignis unbrauchbar werden. Eben-
falls greift die Sachversicherung bei Diebstahl 
aus den Praxisräumlichkeiten – auch für per-
sönliche Gegenstände von Patientinnen und 
Patienten sowie vom Personal. Zudem kön-
nen temperaturemp�ndliche Medikamente, 
Blutpräparate und Laborproben versichert 
werden, sollten Kühlanlagen plötzlich und 
unvorhergesehen ausfallen und so Kühlket-
ten unterbrochen werden. 

Von Cyber- Schutz bis Rechtsberatung
Die systematische Risikoanalyse und der 
ganzheitliche Blick auf Versicherungs- und 
Vorsorgethemen sind stets sinnvoll – ganz 
besonders aber für Selbstständigerwerben -
de. So können medizinische Geräte und IT-
Anlagen aufgrund eines Missgeschicks oder 
wegen böswilliger Beschädigung ausfallen. 
Für diese Fälle lohnt sich eine technische 
Versicherung. Diese übernimmt die Kosten 
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für die Wiederherstellung von Daten, sollte 
die IT-Infrastruktur beschädigt werden. Im -
mer wichtiger wird der Schutz gegen Cyber-
Attacken: Eine Cyber-Versicherung deckt 
Schäden infolge solcher krimineller Machen -
schaften ab. Auch die fehlerhafte Bedienung 
durch Mitarbeitende ist in einer Cyber-Versi-
cherung und anderen technischen Versiche-
rungen enthalten. Weitere prüfenswerte Ele -
mente sind Gebäudehaftp�icht, Glasbruch 
oder Rechtsschutz. Dank einer Rechts-
schutzversicherung erhalten das Unterneh-
men sowie die Mitarbeitenden Deckung in 
unterschiedlichen Rechtsbereichen und bei 
juristischen Auseinandersetzungen – von der 
Beratung bis hin zur Prozessentschädigung. 
Dabei gewährt die Rechtsschutzversicherung 
in der Regel freie Anwaltswahl. 

Verliebt? Verlobt? Und vorgesorgt? 
Die glücklichen Momente einer Partnerschaft 
sind unabhängig vom Zivilstand. Die Vorsor -
ge nicht – ob ledig, verheiratet oder in einge -
tragener Partnerschaft lebend, macht einen 
Unterschied im Alter oder bei einem Todes-
fall. Generell gilt: Die obligatorische Vorsor -
ge sieht immer Minimalleistungen vor. Es 
lohnt sich also, von Anfang an zu prüfen, wo 
diese Leistungen unter Umständen ungenü -
gend sind und über den Basisvertrag hinaus 
ergänzt werden sollten, insbesondere bei der 
Pensionskasse, der Unfallversicherung und 
beim Krankentaggeld. Übrigens: Die Part -
nerin oder der Partner lässt sich im Rahmen 
der 3. Säule mit einer Lebensversicherung 
absichern – unabhängig vom Zivilstand. Die-
se weist ein sogenanntes Erbprivileg auf. Das 
heisst, dass die Leistungen im Todesfall nicht 
in den Nachlass fallen und beispielsweise bei 
reinen Risikoversicherungen direkt an die be -
günstigte Person ausbezahlt werden. 

Umberto Olivieri  

�7�F�S�L�B�V�G�T�M�F�J�U�F�S���)�F�M�W�F�U�J�B���7�F�S�T�J�D�I�F�S�V�O�H�F�O��
Generalagentur Baden 

Helvetia zählt zu den führenden Versi-
cherungsunternehmen in der Schweiz: 
Sie bietet umfassende Vorsorge- und 
Versicherungslösungen für Privatperso-
nen und Unternehmen an. Rund 1.3 Mio. 
Kundinnen und Kunden schenken Helvetia 
in der Schweiz ihr Vertrauen.  

�)�F�M�W�F�U�J�B���7�F�S�T�J�D�I�F�S�V�O�H�F�O��
Generalagentur Baden  
Mellingerstrasse 1
5400 Baden
Mobile 0041 79 402 38 79
umberto.olivieri@helvetia.ch
www.helvetia.ch
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Simone Binzegger
Spezialisierte Kundenberaterin für Ärztinnen und Ärzte von  
UBS Switzerland AG, Corporate & Institutional Clients Segments

DER KONTOKORRENT-
KREDIT SCHAFFT UNTER-
NEHMERISCHEN SPIELRAUM
Interview mit einer Bank-Kundenberaterin

Unabhängig von den Zahlungseingängen fallen in einer Zahnarztpraxis regelmässig Personal- 
und Sachkosten an. Hinzu kommen unvorhersehbare Ausgaben, etwa für Medikamentenein -
käufe. Mit der Einrichtung einer Kontokorrentkredit-Limite lässt sich die Liquidität jederzeit 
sicherstellen, sagt Simone Binzegger, Kundenberaterin von UBS Switzerland AG.

Frau Binzegger, was sind die wichtigsten Gründe, weswegen Zahnärztinnen und Zahnärz -
te eine Finanzierung wünschen?
Praxiseröffnungen und Praxisübernahmen. Startet ein Zahnarzt in die Selbstständigkeit, ist es 
sinnvoll, den Kaufpreis, die Investitionen sowie den Praxisbetrieb, sprich die Vor�nanzierung 
der Zahlungseingänge der Patienten respektive der Krankenkassen, über einen Kredit sicher -
zustellen. 

Nehmen wir an, der Praxisbetrieb ist in vollem Gange. Sind Finanzierungen dennoch 
sinnvoll?
In der Regel reduziert sich der Finanzierungsbedarf über die Jahre. Meist ist eine Praxis über 
einen längerfristigen Investitionskredit �nanziert, der sich kontinuierlich über die Jahre amor -
tisieren lässt. Es ist aber denkbar, dass man später ein medizinisches Gerät ersetzen oder 
die Praxis erweitern will, was wiederum eine Finanzierung erfordert. Schliesslich sorgt die 
Betriebsmittel�nanzierung dafür, dass eine Praxis jederzeit zahlungsfähig und �exibel bleibt. 

Welche Lösung kommt infrage, um die laufenden Betriebskosten zu decken? 
Die laufenden Zahlungsausgänge und -eingänge führen zu schwankenden Kontoständen. 
Kurzfristig kann es deshalb vorkommen, dass Mittel im Umlaufvermögen – etwa in Form von 
Medikamenten oder Kreditoren – gebunden sind. Sie stehen also nicht zur Verfügung, um 
Verp�ichtungen wie Löhne fristgerecht zu begleichen. Darum kann es interessant sein, eine 
Kontokorrent-Limite für die Betriebsmittel�nanzierung einzurichten. 
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Erklären Sie bitte die Grundidee des Kontokorrentkredits.
Der Vorteil einer Kontokorrent-Limite liegt darin, dass der Kredit bis zum vereinbarten Be -
trag jederzeit frei beansprucht werden kann – aber nicht muss. Vereinfacht gesagt lässt sich 
damit das Konto nach Bedarf bis zur Limite überziehen. Nur für die Zeit sowie in der Höhe, 
wie man den Kredit beansprucht hat, fallen Zinsen an. Der Kontokorrentkredit ist eine �exi -
ble Lösung, welche die Zahlungsbereitschaft sicherstellt. Sie hilft, Liquiditätsschwankungen 
auszugleichen, und gibt unternehmerischen Spielraum. So kann ein Zahnarzt etwa rasch von 
einem Rabatt auf Medikamentenpreisen pro�tieren, obwohl seine Debitoren noch nicht be -
zahlt haben.

Der Kontokorrentkredit weist keine begrenzte Laufzeit auf. Dagegen ist der feste Vor -
schuss befristet. Wann lohnt sich Letzterer?
Der Kontokorrentkredit bewährt sich bei schwankender und nicht planbarer Kreditbenützung. 
Ein fester Vorschuss eignet sich hingegen, wenn eine grössere Kreditbeanspruchung über 
einen Zeitraum von mindestens einem Monat absehbar ist. Ein Beispiel: Eine Zahnärztin weiss, 
dass sie über drei Monate hinweg einen Kapitalbedarf von 300 000 Franken hat. Diesen Bedarf 
könnte sie mit ihrem Kontokorrentkredit abdecken. Der Zinssatz fällt jedoch tiefer aus, wenn 
sie stattdessen für diesen Betrag den Kredit in Form eines festen Vorschusses bezieht. Die 
Kreditbeanspruchung ist dann für diese Zeitdauer �xiert, kann aber nach Ablauf verlängert 
werden. Feste Vorschüsse sind bis zu zwölf Monaten möglich.

Wieso liegt der Zins für den festen Vorschuss tiefer als jener für den Kontokorrent-  
kredit?
Beim Kontokorrent weiss die Bank nie, wann der Kunde die Kreditlimite beansprucht. Darum 
muss sie den Kredit mit Eigenmitteln unterlegen. Sie kann mit diesem Geld nicht arbeiten. 
Beim festen Vorschuss kennt die Bank die Kreditdauer. Für diese Zeitperiode kann sie sich am 
Geldmarkt re�nanzieren. Das führt für Kundinnen und Kunden zu einem Preisvorteil – aller -
dings nur, wenn sie den Kredit nicht vorzeitig zurückzahlen. Denn im Gegensatz zum Konto -
korrent fällt der Zins beim festen Vorschuss �x für die gesamte Laufzeit an.

Prüfen Sie jeweils, welche Finanzierung ein spezi�sches Bedürfnis am besten deckt?  
Es ist mein Anspruch, Zahnärztinnen und Zahnärzte partnerschaftlich zu begleiten. Unsere 
Beratung umfasst, dass wir den Kunden gesamtheitlich verstehen, ihm basierend darauf die 
für ihn passende Lösung vorschlagen und diese in gegenseitigem Einverständnis umsetzen. 
In den laufenden Kontakten überprüfen wir die Lösungen und passen diese, wenn nötig, der 
aktuellen Situation an. 

Lassen sich ein Kontokorrentkredit und ein fester Vorschuss unter einem Dach verein -
baren?  
Klar. Wir arbeiten meist mit einer Rahmenkreditvereinbarung zur Betriebs�nanzierung. Wenn 
der Kreditrahmen sich beispielsweise auf 500 000 Franken beläuft, können die beiden Benüt -
zungsformen – je nach prognostiziertem Kreditbedarf – kombiniert werden. Allerdings liegt 
das Mindestvolumen für feste Vorschüsse bei 250 000 Franken. 
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Mit welchen Kosten muss man rechnen, wenn man einen Kontokorrentkredit wünscht?
Die Kreditzinsen einer Fremd�nanzierung werden individuell ausgestaltet und sind abhängig 
von der Einschätzung des jeweiligen Kreditrisikos. Gerne stellen wir interessierten Personen 
eine unverbindliche Offerte zur Verfügung.

Welche Kriterien muss ein Zahnarzt erfüllen, um einen Kontokorrentkredit zu erhalten?
Letztlich gelten die Grundsätze der Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit – wie bei jeder Kre -
ditvergabe. Die Kreditfähigkeit umfasst �nanzielle Kriterien. So sollte eine Praxis in der Lage 
sein, die Zinsen zu zahlen und den Kredit später zu amortisieren. Punkto Kreditwürdigkeit 
achten wir auf «weiche» Faktoren: Wir wünschen uns Kunden, die uns gegenüber ehrlich, of -
fen und transparent sind. Auf dieser Basis kann eine Vertrauensbeziehung entstehen. Was die 
formalen Erfordernisse betrifft, stellen wir Interessenten eine Checkliste zur Verfügung. We-
sentliche Elemente darin sind unter anderem ein Lebenslauf, die notwendigen Zulassungen 
sowie die �nanzielle Planung des Vorhabens. 

Mussten Sie Zahnärztinnen und Zahnärzten auch schon einen negativen Bescheid bezüg -
lich Finanzierung geben?
Sehr selten. Zahnärztinnen und Zahnärzte haben ein langes Studium hinter sich. Darum ma-
chen sie sich für gewöhnlich vertiefte Gedanken darüber, was ihre Berufsmotivation ist und 
welches Lebenswerk sie hinterlassen möchten. Das führt dazu, dass ihre Projekte meistens 
Hand und Fuss haben. Gerade aber bei der Übernahme oder Neugründung muss man sich 
schon bewusst sein, dass neben der Fremd�nanzierung auch eigene Mittel erforderlich sind. 
Ich empfehle Zahnärztinnen und Zahnärzten, die eine Praxis eröffnen oder übernehmen wol -
len, zuerst mit einem Berater einen Businessplan und ein Budget aufzustellen.

Wo lauern die Stolpersteine unterwegs zu einer Finanzierung? 
Kritisch sind vor allem zwei Elemente: das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital so-
wie die �nanzielle Planung. Ich habe schon erlebt, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte zu mir 
kamen, ohne Zahlen vorlegen zu können. Oft reagierten sie überrascht: «Ist ein Budget wirk -
lich nötig?» Für uns geht es dabei nicht um «Papierkram», vielmehr ist es für den Zahnarzt, 
die Zahnärztin selbst wichtig, dass das Geschäftsmodell sorgfältig durchdacht ist. Man sollte 
wissen, welche Kosten monatlich anfallen – und ob sich etwa eine Anschaffung aufgrund der 
geplanten Patientenzahl lohnt. Manchmal stellt sich erst bei der Kalkulation heraus, dass die 
Räumlichkeiten für den Start zu gross sind und man vielleicht mit einer kleineren Praxis be -
ginnen sollte. Grundsätzlich kann ich aber eines sagen: Zahnärztinnen und Zahnärzte gehen 
selten Konkurs.

Frau Binzegger, herzlichen Dank für das Interview.
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Dr. med. dent. Bruno Arnold 
eidg. dipl. Zahnarzt

EINE DREISSIGJÄHRIGE 
LIEBE ZUR ZAHNMEDIZIN
Rückblick auf eine Erfolgsgeschichte in Willisau

Dr. med. dent. Bruno Arnold führt seit rund dreissig Jahren die Zahnarztpraxis Arnold in Wil -
lisau. Er gewährt uns einen Einblick in die Entwicklung der Praxis und teilt persönliche Erfah -
rungen. 

Vor rund dreissig Jahren haben Sie die Zahnarztpraxis von Ihrem Vorgänger übernom -
men. Wie beurteilen Sie diese Entscheidung rückblickend? 
Dies war ein absolut richtiger Entscheid, den ich (fast) nie bereut habe. Ich konnte von Beginn 
weg eine gut laufende Praxis samt Personal übernehmen mit einem grossen und treuen Pati -
entenstamm.

Wie hat sich Ihre Praxis und die Zahnmedizin im Allgemeinen in den letzten Jahren ent -
wickelt? 
Dank der gut funktionierenden Schulzahnp�ege und der Anstrengungen für die Prophyla -
xe hat die Karies stark abgenommen. Junge Erwachsene mit kariesfreien Zähnen sind heute 
Standard, vor dreissig Jahren war dies die grosse Ausnahme. Die Ansprüche der Patienten 
sind gestiegen, vermehrt werden auch rein ästhetische Anliegen wie Zahnkorrekturen und 
Aufhellungen (Bleaching) an mich herangetragen.

Gibt es Dinge in Bezug auf Ihre eigene Praxis, die Sie heute anders machen würden? 
Weil die Praxis vom ersten Tag an voll ausgelastet war, blieb am Anfang wenig Zeit für das 
Anpassen von Strukturen und das Führen der Mitarbeiterinnen übrig. Das hat sich nach zwei 
bis drei Jahren gerächt. Ich musste Personalabgänge verkraften, die aus heutiger Sicht sicher 
unnötig waren.
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Sie führen eine grosse Zahnarztpraxis mit zahlreichen Angestellten. Wie schaffen Sie es, 
Beruf, Familie und Freizeit zu kombinieren?
Da gab es tatsächlich Zeiten, in denen mir das wohl eher schlecht denn recht gelungen ist. 
Zur Jahrtausendwende hatte ich mehrere Ämter inne in Schul- und Kirchenbehörden. Zudem 
amtete ich als Präsident der Baukommission einer Heilpädagogischen Schule. Rückblickend 
bin ich wohl hin und wieder an der persönlichen Belastungsgrenze gewesen. Ich betrachte es 
als ausgesprochenen Glücksfall, dass meine Familie immer hinter mir gestanden ist und mich 
getragen hat.

Wie haben Sie die Corona-Pandemie in Ihrer Praxis erlebt? 
Nach dem ersten Schock Mitte März 2020 habe ich die Zeit des Lockdowns genutzt, die Ma -
terialaufbereitung in der Sterilisation neu zu organisieren. Wir haben unser Hygienekonzept 
überprüft und auf die besonderen Herausforderungen mit Covid-19 angepasst. 
Die Patienten waren anfänglich sehr zurückhaltend. Die Frequenz hat deutlich nachgelassen. 
Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass die Bereitschaft, Geld auszugeben, angestiegen 
ist. Nachdem inzwischen gut achtzehn Monate verstrichen sind, häufen sich die Notfallkonsul -
tationen von Patienten, die den Zahnarztbesuch bis jetzt vor sich hergeschoben haben.

Was ist das Geheimnis Ihres Erfolges?
Ich liebe meinen Beruf und ich denke, die Patienten spüren das. Wir versuchen als Team, 
täglich unser Bestes zu geben, die Bedürfnisse der Patienten ernst zu nehmen. Die kleinen 
Patienten (Schulzahnp�ege) sind im wahrsten Sinne des Wortes unsere Zukunft. Wer Kinder 
erfolgreich behandeln kann, gewinnt auch deren Eltern und Grosseltern. Für Notfallbehand -
lungen �nden wir immer einen Termin, auch wenn es deswegen vielleicht einmal später Feier -
abend gibt. Ich bin mir bewusst, dass ich nicht fehlerlos bin. Geht einmal etwas schief, suche 
ich einen pragmatischen Lösungsansatz und bin grosszügig, was Kulanzleistungen angeht. Das 
zahlt sich auf die Dauer aus.

Was würden Sie jüngeren Kollegen, die den Schritt in die Selbstständigkeit noch vor sich 
haben, mit auf den Weg geben?
Tragen Sie Sorge zu Ihrem Personal. Sie sind das Kapital Ihrer Firma. Nehmen Sie sich Zeit, 
ihre Anliegen und Nöte anzuhören. Auch das zahlt sich aus. Gutes Personal ist nicht einfach 
zu �nden.

Herr Doktor Arnold, vielen Dank für das spannende Interview. 
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ZAHNMEDIZIN

�  ZENTRALSCHWEIZ UND ZÜRICH

ZAHNARZTPRAXIS GESUCHT
Für einen engagierten, jungen Zahnarzt suchen 
wir nach Vereinbarung eine Praxis zur Über-
nahme. Ein Einstieg in eine Gruppenpraxis (als 
selbstständig tätiger Zahnarzt) wäre ebenfalls 
denkbar. Favorisiert werden eine Praxis im Radi-
us von 30 Minuten von Luzern oder Zürich sowie 
die Kantone Schwyz und Zug. Eine Praxisüber-
nahme im Rahmen einer Sukzession wäre wün-
schenswert. Ref.-Nr. 8445

ZAHNARZTPRAXIS GESUCHT
Für eine motivierte und engagierte Zahnärztin 
suchen wir eine gut etablierte und moderne 
Zahnarztpraxis zur Übernahme. Favorisiert wird 
eine Praxis in den Kantonen Luzern, Schwyz, Zug 
oder Zürich. Eine Praxisübernahme im Rahmen 
einer Sukzession wäre wünschenswert. Bei Inte-
resse freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme 
unter der Referenz-Nummer 1190.  Ref.-Nr. 1190
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ZAHNMEDIZIN

�  KANTON BASEL-LAND

ZAHNARZTPRAXIS IM KANTON BASEL-LAND-
SCHAFT ZU ÜBERGEBEN
In einer grösseren, stark wachsenden Gemein-
de im Kanton Basel-Landschaft suchen wir nach 
Vereinbarung für eine langjährig etablierte Pra -
xis eine/n versierte/n und motivierte/n Nachfol -
ger/in. Die Praxis verfügt über ein breites zahn -
medizinisches Angebot mit Spezialisierung auf 
Laser. Sie pro�tieren ausserdem von der hervor -
ragenden Zusammenarbeit sowohl mit ausge -
wählten Spezialisten als auch mit dem bestens 
eingespielten Praxisteam. Die sich technisch auf 
dem neuesten Stand be�ndende Praxis verfügt 
u. a. über zwei voll ausgestattete Behandlungs -
zimmer. Aufgrund einer sich unmittelbar vor der 
Praxis be�ndenden Bushaltestelle und mehrerer 
eigener Parkplätze ist die perfekte Erreichbar -
keit sowohl per ÖV als auch per PV sicherge-
stellt.  Ref.-Nr. 9720

Praxen
37
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MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN 

DES EHEVERTRAGES   

Dr. iur. Andreas Baumann (SLP Rechtsanwälte und Notariat)

Die �nanziellen Verhältnisse unter den Ehe -
gatten werden im schweizerischen ZGB so 
geregelt, dass alle Ehegatten, die keinen 
notariellen Ehevertrag abgeschlossen ha-
ben, unter dem ordentlichen Güterstand der 
Errungenschaftsbeteiligung (Art. 196 ZGB) 
leben. Bei diesem gesetzlichen Güterstand 
der Errungenschaftsbeteiligung hat jeder 
Ehegatte sein Eigengut und seine Errungen -
schaft, über die er allein verfügen und die er 
auch allein nutzen darf. Die Errungenschafts-
beteiligung besteht somit insgesamt aus 
vier Vermögensmassen. Bei der Au�ösung 
der Ehe durch Tod oder Scheidung behält 
jeder Ehegatte sein Eigengut und die er -
sparte Errungenschaft wird je hälftig auf die 
Ehegatten aufgeteilt. Somit wird der positi -
ve Saldo der beiden Errungenschaften (der 
Vorschlag) je hälftig mit dem anderen Ehe -
gatten geteilt. Das Ergebnis der güterrecht -
lichen Auseinandersetzung hängt davon ab, 
wie gross die vier Gütermassen sind. Für den 
überlebenden Ehegatten ist die Ausgangs -
lage deshalb umso günstiger, je grösser die 
Errungenschaft des Partners im Verhältnis zu 
dessen Eigengut und je kleiner die eigene 
Errungenschaft im Verhältnis zum Eigengut 
ist. Welche Vermögensbestandteile Eigen -
gut sind und welche der Errungenschaft 
angehören, umschreibt das Gesetz nahezu 
abschliessend. Zum Eigengut gehören in ers-
ter Linie diejenigen Vermögenswerte, die ein 
Ehegatte bei der Heirat in die Ehe einbringt 
und die er während der Ehedauer von Drit -
ten erbt oder geschenkt erhält. Der Umfang 
dieser Vermögensmassen lässt sich deshalb 

in einem Ehevertrag nur sehr beschränkt ver-
traglich abändern. Zu erwähnen ist jedoch 
die Möglichkeit, den Gewerbebetrieb eines 
Ehegatten ausdrücklich zu seinem Eigengut 
zu erklären. 

Der Güterstand der Errungenschaftsbetei -
ligung gewährleistet, dass jeder Ehegatte, 
der durch Haushaltsführung und Kindererzie-
hung dem andern den nötigen Freiraum für 
eine lukrative Erwerbstätigkeit verschafft, am 
Ersparten partizipiert. Was jeder Ehegatte in 
die Ehe eingebracht hat (und zu dessen Er-
werb der andere nichts beigetragen hat), soll 
ihm dagegen vollumfänglich und ohne Auf -
teilung verbleiben.

Der ordentliche Güterstand der Errungen -
schaftsbeteiligung ist für die meisten Verhält -
nisse der Ehen in der Schweiz angemessen. 
Das Gesetz wird somit den Bedürfnissen der 
grossen «Masse» von Ehepaaren gerecht, die 
keinen besonderen notariellen Ehevertrag 
abschliessen. Die Errungenschaftsbeteiligung 
als ordentlicher und subsidiärer Güterstand 
ist sowohl für die Einverdienerehe als auch 
für die zunehmend beliebtere Zuverdiener- 
und Doppelverdienerehe sachgerecht und 
angemessen, auch wenn bei Letzterer die ge -
genseitige Beteiligung an der Errungenschaft 
unter bestimmten Umständen an innerer Be -
rechtigung verlieren kann.

Au�ösung der Ehe
Bei der Au�ösung der Ehe durch Tod oder 
Scheidung nimmt jeder Ehegatte diejenigen 
Vermögensbestandteile, die seinem Eigen -
gut zuzuordnen sind, in natura zurück. Bei 
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der Teilung der Errungenschaft (Vorschlag) 
hat jeder Ehegatte einen entsprechenden 
hälftigen Wertanspruch, nicht jedoch einen 
Sachanspruch. Ob der überlebende Ehegat -
te die Zuteilung bestimmter Gegenstände 
verlangen kann, hängt damit in erster Linie 
vom sachenrechtlichen Eigentum ab, das die 
güterrechtlichen Zuordnungskriterien überla -
gert. Bei denjenigen Vermögenswerten, an 
denen der überlebende Ehegatte in der Re -
gel besonders interessiert ist – etwa Liegen -
schaften, Schmuck, Wertschriften, Auto usw. 
–, dürfte der Eigentumsnachweis üblicherwei -
se nicht sehr schwerfallen. Be�ndet sich der 
betreffende Gegenstand im Alleineigentum 
des Verstorbenen (bzw. bei Au�ösung der 
Ehe infolge Todes eines Ehegatten nunmehr 
in dessen Erbmasse), hilft dem überlebenden 
Ehegatten die obligatorische Vorschlagsfor -
derung nicht weiter. Weil dieses Ergebnis 
in gewissen Bereichen offensichtlich unbillig 
wäre, kann der überlebende Ehegatte auf 

Anrechnung an seinen Beteiligungsanspruch 
die Zuordnung von Wohnung und Hausrat 
verlangen, die im Eigentum des verstorbenen 
Ehegatten standen. Voraussetzung dafür ist 
allerdings, dass dem betreffenden Ehegatten 
überhaupt ein Beteiligungsanspruch zusteht. 
Besser gestellt ist derjenige Ehegatte, der ei -
nen Miteigentumsanteil an einem Vermögens -
wert besitzt. Er kann in diesem Fall die un -
geteilte Zuweisung dieses Vermögenswertes 
gegen Entschädigung verlangen, und zwar un -
abhängig davon, ob es sich um Hausrat oder 
die Familienwohnung oder um ein anderes 
Objekt handelt, sofern er ein überwiegendes 
Interesse an der ungeteilten Zuweisung dieses 
Gegenstandes nachweist. Dieser Nachweis 
dürfte im Verhältnis zu den übrigen Erben des 
erstversterbenden Ehegatten ohne Weiteres 
gelingen, da der besondere Bezug zur Sache 
ausschlaggebend ist. Analoges muss auch für 
die Au�ösung von Gesamteigentum der Ehe -
gatten (z. B. Liegenschaften) gelten.
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BRENNER TREUHAND AG
Gewerbestrasse 6
9242 Oberuzwil
T +41 71 955 05 65
info@brennertreuhand.ch

Treuhand. Recht. Steuern.

Brenner Treuhand ist Ihr An-

sprechpartner für Treuhand 

im Gesundheitswesen. Unsere 

Dienstleistungen sind massge-

schneidert und perfekt abge-

stimmt auf die umfassenden 

Bedürfnissen von Zahnärzten 

und Ärzten.

brennertreuhand.ch

PRAXIS-

CHECKUP

Wünschen Sie eine Zweitmeinung 

oder suchen Sie einen kompeten-

ten Partner? Nutzen Sie unseren 

kostenlosen Check-Up und testen 

Sie uns.

25 JAHRE ERFAHRUNG.

FÜR IHRE PRAXIS.

Martin Brenner
Geschäftsleiter
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Abschluss eines Ehevertrages
Die Ehegatten haben die Möglichkeit, vor der 
Heirat oder auch nachher einen Ehevertrag 
mittels notarieller Urkunde zu vereinbaren 
und abzuschliessen. Im Vordergrund steht 
hier die Wahl eines anderen (vertraglichen) 
Güterstandes, insbesondere die Wahl des 
Güterstandes der Gütertrennung oder der 
Gütergemeinschaft. Damit wird der ordent -
liche Güterstand der Errungenschaftsbeteili -
gung aufgehoben und die Ehegatten wählen 
einen für ihre persönlichen Verhältnisse ange-
messenen neuen Güterstand.

Gütertrennung
Beim vertraglichen Güterstand der Güter -
trennung entstehen einfache und klare Ver -
hältnisse: Jeder Ehegatte hat sein eigenes 
Vermögen und er verfügt allein darüber. 
Bei dieser Gütertrennung entfällt jede gü -
terrechtliche Beteiligung der Ehegatten am 
Vermögen des andern. Bei der Au�ösung der 
Ehe durch Tod oder Scheidung nimmt jeder 
Ehegatte sein Eigentum mit.

Die Gütertrennung eignet sich somit vor al -
lem für Ehepaare, bei denen beide Personen 
im Erwerbsleben stehen (Doppelverdiener) 
und wenn keine Kinder im jugendlichen Al -
ter vorhanden sind. Die Gütertrennung wird 
auch gewählt, wenn Ehegatten in zweiter Ehe 
verheiratet sind und beide über ein relativ 
grosses Vermögen verfügen, das sie durch 
den Abschluss der Ehe nicht «vermischen» 
wollen.

Gütergemeinschaft
Bei der Gütergemeinschaft legen die Ehe -
gatten ihre Vermögenswerte zusammen zu 
gemeinschaftlichem Vermögen (Gesamtgut). 
In der Praxis ist die Wahl der Gütergemein -
schaft vor allem dann aktuell, wenn durch 
den Güterstandswechsel zur Gütergemein -
schaft der überlebende Ehegatte maximal 

begünstigt werden soll, insbesondere bei 
kinderloser Ehe sowie dann, wenn erhebliche 
Eigengüter vorhanden sind, über die mit der 
ehevertraglichen Vorschlagszuweisung bei 
der Errungenschaftsbeteiligung nicht verfügt 
werden kann. Die maximale Begünstigung 
erfolgt hier durch die möglichst weite Um -
schreibung des Gesamtgutes und dessen 
vollständige ehevertragliche Zuweisung an 
den überlebenden Ehegatten (Überlebens -
klausel). Damit wird die Erbmasse, die mit 
weiteren Erben zu teilen ist, auf ein Minimum 
reduziert, nämlich auf die Gegenstände zum 
ausschliesslichen persönlichen Gebrauch und 
Genugtuungsansprüche. Die Gesamtgutzu -
weisung bei der Gütergemeinschaft muss al -
lerdings die P�ichtteilsansprüche aller Nach -
kommen respektieren, was bewirkt, dass der 
Umfang der Begünstigung unter Umständen 
geringer ist als bei der Errungenschaftsbe -
teiligung mit gesamthafter Vorschlagszuwei -
sung an den überlebenden Ehegatten. Eine 
Besserstellung kann sich ergeben, wenn der-
jenige Ehegatte, der das grössere Eigengut 
besitzt, zuerst verstirbt. Hat der überleben -
de Ehegatte selber nichts oder wenig zum 
Gesamtgut beigetragen, ist die Frage, ob 
mit Gütergemeinschaft oder mit Errungen -
schaftsbeteiligung die grössere Begünsti -
gung erreicht werden kann, davon abhängig, 
ob das Vermögen des erstversterbenden 
Ehegatten vorwiegend aus Errungenschaft 
oder aber aus Eigengut besteht. Nur im 
letzteren Fall lohnt sich die Wahl des Gü -
terstandes der Gütergemeinschaft. Weil es 
nicht zulässig ist, die Wahl eines Güterstan-
des an die Art seiner Au�ösung zu knüpfen, 
lässt sich das Risiko des Vorabsterbens des 
anderen Ehegatten nicht ausschliessen, was 
die Wahl der Gütergemeinschaft im Ergebnis 
jedenfalls dann risikoreich macht, wenn die 
Ehegatten für jeden möglichen Fall eine ma -
ximale Begünstigung des überlebenden Ehe -
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gatten wünschen. Ist dies nicht erforderlich, 
können die Ehegatten die Möglichkeit der 
umgekehrten Absterbensreihenfolge in Kauf 
nehmen und gegebenenfalls durch zusätzli -
che erbrechtliche Vorkehren abfedern.

Weitere Gründe für den Abschluss eines 
Ehevertrages
Auch wenn die Ehegatten beim ordentli -
chen Güterstand der Errungenschaftsbetei -
ligung bleiben, kann es Gründe geben, die 
den Abschluss eines Ehevertrages sinnvoll 
machen. Im Vordergrund steht dabei in ers -
ter Linie der Wunsch beider Ehegatten, den 
überlebenden Ehegatten durch Zuweisung 
des gesamten Vorschlages beim Tod des 
erstversterbenden Ehegatten maximal zu be -
günstigen. Diese Begünstigung kann zusätz-
lich durch den Abschluss eines Erbvertrages 
verstärkt werden. 

Im Ehevertrag können die Ehegatten zu -
dem feststellen, welche Eigengüter jeder 
Ehegatte besitzt. Dies ist dann hilfreich bei 
der Erbteilung des erstversterbenden Ehe -
gatten. Es hilft auch bei der Scheidung, wenn 
über diese Frage gestritten wird. 

Die maximale Begünstigung des überle -
benden Ehegatten kann sowohl bei der Er -
rungenschaftsbeteiligung als auch bei der 
Gütergemeinschaft mit entsprechenden Ver -
tragsklauseln im Ehevertrag geregelt werden. 
Bei der Errungenschaftsbeteiligung wird die 
Gesamtsumme beider Vorschläge dem über -
lebenden Ehegatten zugewiesen. Bei der 
Gütergemeinschaft wird das Gesamtgut bei -
der Ehegatten an den überlebenden Ehegat-
ten zugewiesen. Hier müssen allerdings die 
P�ichtteilsrechte aller Nachkommen respek -
tiert werden, was bewirkt, dass der Umfang 
der Begünstigung unter Umständen geringer 
ist als bei der Errungenschaftsbeteiligung mit 
gesamthafter Vorschlagszuweisung an den 
überlebenden Ehegatten.

Bei der Errungenschaftsbeteiligung ist im 
Gesetz festgehalten, dass die Erträge, die 
während der Ehedauer aus den Eigengü-
tern anfallen, in die Errungenschaft fallen. Es 
kann der Wunsch der Ehegatten sein, dass 
diese Erträge nicht in die Errungenschaft 
fallen, sondern im Eigengut verbleiben, was 
in einem Ehevertrag festgehalten werden 
kann.
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In einem Ehevertrag kann auch geregelt 
werden, dass Mehrwertbeteiligungen unter 
verschiedenen Vermögensmassen, sowohl 
bei der Errungenschaftsbeteiligung als auch 
bei der Gütergemeinschaft, geändert oder 
gar ausgeschlossen werden. Solche Mehr-
wertbeteiligungen können schwierige Ab -
rechnungsprobleme bewirken, die bei der 
Au�ösung des Güterstandes durch Tod oder 
Scheidung zu grossen Meinungsverschieden-
heiten führen können, weshalb der Klarheit 
halber auf solche Mehrwertbeteiligungen 
unter den Gütermassen ganz verzichtet wird. 
Denn der Abschluss eines Ehevertrages hat 
auch das Ziel, Klarheit unter den Ehegatten 
zu schaffen, die Verhältnisse zu vereinfachen 
und die güterrechtliche Auseinandersetzung 
zu erleichtern.

Zusätzlicher Abschluss eines Erbvertrages
Insbesondere für den Fall, dass die Ehegat-
ten die maximale Begünstigung des über -
lebenden Ehegatten wünschen, kann der 
zusätzliche Abschluss eines Erbvertrages mit 
Einsetzung des überlebenden Ehegatten als 
Alleinerbe Sinn machen. Vorbehalten blei -
ben jedoch die P�ichtteilsansprüche der Kin -
der, die bei entsprechender Regelung durch 
Vermächtnisse in Geld abgegolten werden, 
sodass der überlebende Ehegatte mit seiner 
Stellung als Universalerbe bei der Erbteilung 
am Nachlass des erstversterbenden Ehe-
gatten eine gesicherte Position einnehmen 
kann. In jedem Fall ist sowohl beim Abschluss 
eines Ehevertrages als auch eines Erbver-
trages eine notarielle Urkunde zwingend 
vorgeschrieben, sodass die Beratung durch 
die Urkundsperson die nötige Klarheit und 
Rechtssicherheit verschaffen kann.
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RA Dr. iur. Andreas Baumann

�3�F�D�I�U�T�B�O�X�B�M�U���V�O�E���/�P�U�B�S����'�B�D�I�B�O�X�B�M�U���4�"�7��
Erbrecht, Partner bei SLP –  
Rechtsanwälte und Notariat

Rechtsanwalt und Notar Dr. Andreas 
Baumann ist primär im Bereich des  
Ehe- und Erbrechts sowie im Stiftungs- 
und Handelsrecht tätig. Dies sowohl 
beratend als auch prozessierend.

SLP – Rechtsanwälte und Notariat
Laurenzenvorstadt 19
5001 Aarau
062 836 40 50
baumann@slp.ch
www.slp.ch
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DIE WAHL E INER PASSENDEN 

ANLAGEFO RM FÜ R IHR ERSPARTES  

Dominic Odermatt (Luzerner Kantonalbank AG)

In Fachbeiträgen rund um das Thema Geld -
anlegen sinnieren Finanzexperten gerne 
über renditeträchtige Anlagemöglichkei -
ten. Doch bevor Sie sich konkrete Gedan-
ken über einzelne Finanzinstrumente ma -
chen, sollten Sie vorab eine wichtige Frage 
geklärt haben. Nämlich die Frage, wie Sie 
die Verwaltung oder Betreuung Ihrer Ver -
mögenswerte organisieren wollen. Dabei 
geht es im Kern darum, wie viel professio -
nelle Unterstützung Sie wünschen. So viel 
vorweg: Eine allgemeingültige Antwort 
existiert nicht. Ihre individuelle Ausgangs-
lage und Ihre persönlichen Präferenzen 
sind entscheidend. Es gibt aber einige Eck-
punkte, die Ihnen helfen, eine gute Wahl 
zu treffen.

Kaufkraftverlust beim Kontosparen
Es ist ratsam, eine �nanzielle Reserve für 
Notfälle auf dem Bankkonto zu haben. Eine 
Faustregel besagt: mindestens drei Monats -
löhne. Aus Angst vor kurzfristigen Wert -
schwankungen deponieren viele Sparer ihr 

gesamtes Geld aber häu�g auch langfristig 
ausschliesslich auf dem Sparkonto, in der 
Meinung, sie könnten nichts verlieren. Doch 
das ist ein Trugschluss. Wer Geld auf einem 
Sparkonto hat, bekommt von der Bank jähr -
lich einen Zins ausbezahlt. In den letzten 
Jahren ist dieser Zinssatz aber stetig gesun-
ken und tendiert im gegenwärtigen Tiefzins-
umfeld gegen null. Gleichzeitig steigt in der 
Schweiz das Preisniveau und das Vermögen 
auf dem Sparkonto verliert an Wert. Es ist so 
aktuell kaum möglich, mit reinem Kontospa -
ren die Kaufkraft der Ersparnisse zu sichern. 
Wer nichts unternimmt, wird langfristig an 
Kaufkraft verlieren.

Anlegen als Alternative 
Für Gelder, die längerfristig nicht benötigt 
werden, offerieren Anlagen an den Finanz -
märkten eine interessante Alternative zum 
Sparkonto. Anlagen bieten Renditechancen. 
Die Rendite ist dabei immer eine Entschädi -
gung für die beim Anlegen eingegangenen 
Risiken. Anders gesagt: je höher die Rendi-
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techance, desto höher auch das Risiko – zum 
Beispiel in Form von Kursschwankungen. 
Klar, solche Schwankungen an den Finanz-
märkten strapazieren die Nerven der Anle -
ger. Bei einem längerfristigen Sparziel, zum 
Beispiel über einen Horizont von mehr als 
zehn Jahren, emp�ehlt es sich aber, seine 
Ängste etwas zu zügeln. Auch eine langfristi -
ge Anlagestrategie unterliegt zwar kurzfristig 
Schwankungen, erhöht jedoch längerfristig 
die Chance deutlich, einen Vermögenszu-
wachs zu erzielen oder zumindest seine Kauf-
kraft zu erhalten.

Zwei Anlageformen: Beratung oder Dele-
gation
Für den Anlageerfolg ist ein systematisches 
Vorgehen entscheidend. Vor der Investition 
müssen Sie Ihre eigene Risikofähigkeit und 
Risikobereitschaft kennen und darauf aufbau -
end die optimale Anlagestrategie bestim -
men. An dieser Strategie soll anschliessend 
mit einer diversi�zierten Anlage diszipliniert 
über den de�nierten Anlagehorizont festge -
halten werden.  

Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, 
wie Sie als Anleger diesen Anlageprozess 
gestalten und Ihr Vermögen organisieren 
können. Dabei geht es in erster Linie um die 
Frage, wie viel Unterstützung Sie dafür in An -
spruch nehmen wollen. Sie haben die Mög -
lichkeit, Ihr Portfolio selbstständig zu struk -
turieren, sprich Anlageentscheide aufgrund 
Ihrer eigenen Recherche zu fällen und diese 
mittels geeigneter Transaktionen komplett 
selbstständig umzusetzen. Falls Sie jedoch 
nicht zur Gruppe der Anlegerpro�s gehö -
ren, die den Anlageprozess komplett in Ei -
genregie durchführen, gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, von professioneller Expertise 
zu pro�tieren. Im Grundsatz können Sie in 
diesem Fall zwischen zwei Typen von Anla-

gelösungen wählen, bei denen die Bank An -
legerinnen und Anleger in unterschiedlicher 
Weise unterstützt:

�t�� ������ �7�F�S�N�Ú�H�F�O�T�C�F�S�B�U�V�O�H���� �%�F�S�� �,�V�O�E�F�O-
berater steht dem Kunden im ganzen 
Anlageprozess von der Festlegung der 
Anlagestrategie bis zur Umsetzung (An -
lagevorschläge) und Überwachung des 
Portfolios beratend zur Seite. Der Anla -
geentscheid liegt aber immer beim Anle -
ger selbst.

�t�� �������7�F�S�N�Ú�H�F�O�T�W�F�S�X�B�M�U�V�O�H�����/�B�D�I���E�F�S���H�F-
meinsamen Festlegung einer Strategie 
fällt nicht der Anleger die einzelnen Anla -
geentscheide, sondern er delegiert diese 
an die Bank. Dort verwalten Spezialisten 
das Portfolio professionell.

Überlegungen zur Wahl der Anlageform
Sowohl bei einer Vermögensberatung als 
auch bei einer Vermögensverwaltung haben 
sie Zugang zum gesamten Anlage-Know-how 
der Bank. Bei einer Vermögensberatung ha -
ben Sie mehr Mitbestimmungs- und Mitge -
staltungsmöglichkeiten, tragen aber auch 
mehr Verantwortung selber. Bei einer Ver -
mögensverwaltung delegieren Sie diese Ver -
antwortung an die Bank, haben dafür jedoch 
die Gewissheit, dass deren Anlage-Know-
how direkt in die Verwaltung Ihres Portfolios 
ein�iesst: angefangen bei der Auswahl und 
Überwachung der einzelnen Anlageinstru -
mente (Research) über die aktive Portfolio-
Bewirtschaftung und Berücksichtigung des 
aktuellen Marktumfeldes durch den Portfolio-
Manager bis hin zur transparenten Berichter -
stattung über die Ergebnisse im Rahmen ei -
nes umfassenden Reportings.

Beide Anlageformen – die Vermögensbe -
ratung und die Vermögensverwaltung – sind 
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etablierte Dienstleistungen. Es gibt kein all -
gemeingültiges Richtig oder Falsch und kein 
Besser oder Schlechter. Die Frage ist, was am 
besten zur persönlichen Situation und den 
individuellen Präferenzen passt. Um heraus-
zu�nden, ob die Eigenheiten der jeweiligen 
Anlageform für Sie einen Vor- oder Nachteil 
darstellen, können die nachfolgenden Kriteri -
en als Entscheidungshilfe dienen.

Mit Anlageentscheiden ist es gleich wie mit 
anderen Entscheidungen. Gute Entscheide 
benötigen Kompetenz und Fachwissen. Um 
Anlageentscheide (mit Unterstützung) selber 
treffen zu können, braucht es darum erstens 
ein Minimum an Anlagewissen. Kennen Sie 
sich mit den Funktionsweisen von Anlage -
instrumenten aus? Kennen Sie die Rendite-/
Risikoeigenschaften von Anlageklassen? Ver-
stehen Sie etwas von der Dynamik an den 
Finanzmärkten?

Neben diesem Grundverständnis und dem 
Wissen ist zweitens das Interesse für Anla-
gethemen sehr wichtig. Somit stellt sich nicht 
nur die Frage, ob Sie gewisse Kenntnisse ha-
ben, sondern auch die Frage, ob Sie diese 
Kenntnisse gerne einsetzen möchten. Interes-
sieren Sie sich für Anlagen und beschäftigen 
Sie sich gerne mit Anlagethemen? Passion ist 

nicht nötig. Aber ein gewisses Interesse sollte 
schon vorhanden sein, damit es Sinn macht, 
dass Sie sich selber aktiv in den Anlagepro-
zess bzw. die Anlageentscheide einbringen.

Ein ausgeprägtes Interesse und fundierte 
Kenntnisse nützen wenig, wenn Ihnen der 
dritte Faktor, nämlich die zeitliche Verfügbar -
keit, fehlt. Haben Sie die Zeit, sich sorgfältig 
um die Bewirtschaftung Ihres Portfolios zu 
kümmern? Können und möchten Sie es sich 
zeitlich einrichten, Anlagevorschläge mit Ih -
rem Berater zu diskutieren und Umschichtun -
gen und Transaktionen selber vorzunehmen 
oder in Auftrag zu geben?

Je überzeugter Sie all diese Fragen mit «Ja» 
beantworten, desto sinnvoller ist es, dass Sie 
mit einer Vermögensberatungslösung in den 
Anlageprozess eingebunden sind, Ihre Anla -
geentscheide selber treffen und dabei (punk -
tuell oder umfangreicher) auf die Unterstüt -
zung eines Beraters zurückgreifen können. 
Sie bekommen so zudem die Ergebnisse aus 
Ihren Anlageentscheiden unmittelbar mit, 
was einen direkten Lerneffekt mit sich bringt. 
Fehlendes Interesse, mangelnde Kenntnisse 
und knappe zeitliche Verfügbarkeit sprechen 
hingegen für eine Vermögensverwaltungslö -
sung mit Delegation an die Bank. 

Weniger  Mehr  

Zeit 
Interesse 

Know-how 

Verwaltung 
(Delegation) 

Vermögensberatung 
(Kooperation) 
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Fazit
Ob Sie als Anleger oder Anlegerin Ihre In -
vestitionen mit Unterstützung der Bank sel -
ber tätigen (Vermögensberatung) oder diese 
weitgehend an die Anlageexperten der Bank 
delegieren möchten (Vermögensverwaltung), 
hängt wesentlich von folgenden Faktoren ab: 
Haben Sie das Wissen, das Interesse und die 
Zeit, sich mit Anlagethemen auseinanderzu -
setzen? Falls das gegeben ist, kann eine Ver-
mögensberatungslösung für Sie sinnvoll sein. 
Falls nicht, ist ein Vermögensverwaltungs-
mandat die passendere Lösung. Um diesen 
wichtigen Entscheid zu treffen, emp�ehlt 
sich ein persönliches Gespräch mit Ihrer Kun-
denberaterin / Ihrem Kundenberater, denn 
neben obigen Faktoren bestimmt auch das 
Vertrauen in den Umsetzungspartner über 
die passende Anlageform.

Dominic Odermatt, 
MSc, CIIA 

Leiter Asset Management Advisory
Luzerner Kantonalbank AG

Dominic Odermatt hat an der Universität 
Basel Volks- und Betriebswirtschaftslehre 
studiert und ist eidg. dipl. Finanzanalyti-
ker und Vermögensverwalter. Er leitet bei 
der Luzerner Kantonalbank die Abteilung 
Asset Management Advisory. Diese 
ist verantwortlich für die fachliche und 
prozessuale Unterstützung der Kundenbe -
rater in der Anlageberatung. Sie betreibt 
hierfür ein Expertensystem (Software)  
für die Ermittlung von Anlagevorschlägen 
und die Überwachung der Kundenport-
folios.

www.lukb.ch
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MODERNE AREALENTWICKLUNG 

AM BE ISPIEL DES STÜCKI PARK BASEL 

Stéphanie Brack (Wincasa AG)

Die Entwicklung und Bewirtschaftung von 
Arealen gehört zu den komplexesten Fach-
gebieten in der Immobilienwelt. In den 
vergangenen zwanzig Jahren wurden in 
Stadtzentren und in stadtnahen Agglome -
rationen zahlreiche Areale neu positioniert 
oder umgestaltet – so auch der Stücki Park 
in Basel. Eine Erfolgsgeschichte.

Es ist erst wenige Jahrzehnte her, als noch 
täglich Tausende von Arbeitern ihrer Beschäf -
tigung in riesigen Fabrikhallen auf grossen In -
dustriearealen nachgingen. Dies ist hierzulan-
de grösstenteils Vergangenheit. Mittlerweile 
gehört die Schweiz im Bereich der technolo -
gischen Innovation zur Weltspitze, gleichzeitig 
ist sie als Produktionsstandort unter Druck ge -
kommen. Dies hat zur Folge, dass immer mehr 
dieser Orte, die von der ehemals prosperie -
renden Industrie zeugen, leer und ungenutzt 
sind. Diese ehemaligen Industrieareale und 
Brachen existieren an den zentralsten Orten in 
der Schweiz und werden immer häu�ger neu 
entwickelt und umgenutzt. 

Mixed- Use Site Management boomt
Arealentwicklung, das sogenannte Mixed-Use 
Site Management, gehört zu den Königsdiszi -
plinen in der Immobilienwelt. Die Nachfrage 
in diesem Bereich steigt stetig und Wincasa 
kommt diesem Umstand mit einer eigenen 
Abteilung entgegen. Sie wurde vor fünf Jah -
ren ins Leben gerufen. Egal, welche Ziele mit 
einer Entwicklungs�äche verfolgt werden, ei -
nes haben alle Projekte in der Arealentwick -
lung gemeinsam: Ihr Erfolg hängt nicht nur von 

Faktoren wie Rentabilität, attraktiver Lage und 
Erschliessbarkeit oder dem Vermarktungspo -
tenzial ab. Auch das Thema Nachhaltigkeit 
wird immer stärker gewichtet und immer mehr 
Menschen, aber auch Unternehmen streben 
nachhaltige Lösungen an. Dazu gehören Orte, 
die vielfältige und wandelbare Lebens- und 
Nutzungsformen erlauben. Ebenso gesucht 
sind eine gute und funktionale Durchmischung 
sowie ökologische Nachhaltigkeit. Diese Attri -
bute sorgen für eine positive Atmosphäre und 
Stimmung, was künftig zunehmend wichtiger 
wird. Das Wohlbe�nden der Bewohner sowie 
ansässigen Firmen-Mitarbeitenden hat einen 
immer grösser werdenden Stellenwert. 
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Der Stücki Park und seine Transformation
Bei der Transformation des Stücki Park-Areals 
haben die Eigentümerin Swiss Prime Site Im-
mobilien und der für den Betrieb zuständige 
Immobiliendienstleister Wincasa diesem As -
pekt von Anfang an Rechnung getragen. Die 
Kunden und ihre Bedürfnisse stehen im Zen-
trum des Wirkens. Es werden massgeschnei-
derte Produkte und Lösungen entwickelt, um 
den Ansprüchen der Kunden auch langfristig 
zu entsprechen, ihre Zufriedenheit zu erhöhen 
sowie die Bindung zu ihnen zu stärken. Nebst 
den örtlichen Aspekten, die das Äussere 
und die Umgebung berücksichtigen, tragen 
auch die modernen, zeitgerechten baulichen 
Massnahmen dazu bei, den Arbeitsort zu ei -
ner Wohlfühlzone zu gestalten. Es wird gro -
sser Wert auf moderne, �exible Arbeitsplätze 
gelegt. Bei der Übernahme des Stücki Park-
Areals in Basel im Jahr 2017 und der Transfor-
mation des Areals vom Shoppingcenter hin zu 
einem offenen Areal mit Campus-Charakter 
wurde der Schwerpunkt auf die Entwicklung 
für Unternehmen im Life-Science-Bereich 
gesetzt. Bei dieser ganzheitlichen Betrach -
tungsweise war es entscheidend, nicht nur die 
bekannte Mall neu zu positionieren, sondern 
auch eine Verbindung zu den Liegenschaften 
auf der östlichen Seite der Hochbergerstrasse 
zu schaffen und den Standort somit als Areal 
zu sehen. Nicht zuletzt, weil sich im Techno-
logie-Park, der im Jahr 2011 erbaut wurde, 
schon zahlreiche Start-ups angesiedelt hat-
ten. Nach und nach wurde das Stücki Areal im 
Norden der Stadt Basel zum übergeordneten 
Zentrum – mit dem Ziel, einen neuen Schwer -
punkt im aufstrebenden Quartier zu schaffen. 
Das ehemalige Einkaufszentrum wurde auf 
die Bedürfnisse der Areal-Mitarbeitenden 
ausgerichtet und auf der Seite des Techno-
logieparks sind mittlerweile zukunftsträchtige 
Labor-, Forschungs- und Büro�ächen entstan -
den. Dort sind bereits namhafte, weltweit 

agierende und etablierte Firmen ansässig, die 
grossmehrheitlich im Bereich Forschung und 
Entwicklung aus dem Gesundheitsbereich tä -
tig sind. Auch die Entwicklungen der grossen 
Retail�ächen im ehemaligen Einkaufszentrum 
sind stark auf die Mitarbeitenden auf dem 
Areal ausgerichtet. Dabei bilden Firmen und 
Anbieter aus den Bereichen Einkauf, Frei-
zeit, Gesundheit, Gastronomie, Erlebnis und 
Unterhaltung einen optimalen Mietermix. 
Das Potenzial für weitere neue Mietende ist 
gegeben, legen doch die Vermieter grossen 
Wert auf Synergien mit den bestehenden 
Angeboten. Ergänzende Nutzungen, die auf 
dem Areal noch fehlen, sieht die Eigentümer -
schaft im Bereich Gesundheit. Dazu gehören 
Apotheken, Zahnarztpraxen, Physiotherapie-
Angebote oder weitere Gastrobetriebe, die 
für eine nachhaltige und gesunde Esskultur 
stehen. 

Die Zukunft ist vielversprechend
Aktuell wird in einem der neuen Gebäude 
das jüngste Projekt der Areal-Entwicklung 
fertiggestellt und der Betrieb laufend aufge -
nommen. Unter dem Namen ZIP entstehen 
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Büro- und Arbeitsräume mit modernstem 
Standard. ZIP funktioniert nach dem Prinzip 
«Plug & Work»: «Einziehen, anschliessen und 
loslegen» heisst die Devise. Im ZIP können top 
ausgestattete Teambüros und Meetingräume 
gemietet werden, auf Wunsch hochwertig 
möbliert. Mieterinnen und Mieter pro�tieren 
von einer �exiblen Mietdauer und 360°-Servi -
ces im spannenden Life-Science-Umfeld. Sie 
haben ausserdem den Vorteil von Shared Ser-
vices, da die Infrastruktur vor Ort gemeinsam 
genutzt werden kann. Das Buchen von Mee -
tingräumen oder Teambüros on demand bie -
tet eine maximale Flexibilität. Zudem bereitet 
ein Barista jeden Morgen in der gemeinsa -
men Lobby feine Kaffeespezialitäten zu. Wer 
sich für Räumlichkeiten im ZIP entscheidet, 
mietet einen eigenen Raum und ist trotzdem 
Teil der ZIP-Community. Mit anderen Mietern 
werden die hervorragende Infrastruktur und 
sehr viel Know-how geteilt. Das ist aus öko -
logischer und sozialer Sicht sinnvoll. Smart & 
easy – so arbeitet man heute. ZIP fördert den 
Austausch, schafft Synergien und offeriert ein 
starkes Raumprogramm. 

Und die Reise ist noch nicht zu Ende, denn 
aktuell wird weiter in das zukunftsorientier -
te Areal investiert. Bis Ende 2023 entstehen 
nochmals zusätzliche Arbeitsplätze für hoch-
moderne Labors und Büros. Mit künftig über 
70 000 Quadratmetern Labor- und Büro�ä -
chen und bis zu 4 000 Arbeitsplätzen entwi -
ckelt sich der Stücki Park zu einem Leuchtturm 
in der Life-Science-Landschaft und zu einem 
einzigartigen urbanen Wirtschafts- und Inno -
vationsstandort. Büros, Labors, Restaurants, 
Shops, Gym, Kino, Bowling und vieles mehr 
bilden ein intelligentes und umfassendes An -
gebot, das für fast jeden Konsumenten etwas 
bereithält. Die Vielfalt an Angeboten für das 
tägliche Arbeiten sowie die Dienstleistun -
gen für das Leben der Mitarbeitenden und 
Besucher werden optimal kombiniert. Der 

Stücki Park ist ein offenes, für alle zugängli-
ches Areal mit Campus-Charakter. Er fördert 
die Entwicklung im Quartier und bereichert 
gleichzeitig das Kultur- und Unterhaltungsan -
gebot im Dreiländereck. Ein Paradebeispiel 
für intelligente und zukunftsträchtige Areal -
entwicklung.

Mixed-Use Site Management geht über 
die klassische Bewirtschaftung hinaus. 
Wir de�nieren gemeinsam mit der Eigen -
tümerschaft Strategien, stellen die Wei -
terentwicklung von Arealen sicher, unter -
stützen bei der Zusammensetzung eines 
ausgewogenen Mietermix und suchen 
nach Lösungen für Zwischennutzungen.

Stéphanie Brack

Leiterin Mixed-Use Site Management 
Basel, Wincasa AG 

Wincasa AG
Hochbergerstrasse 70
4057 Basel
stephanie.brack@wincasa.ch
www.stueckipark.ch
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Ruhepause

Nach 30 Tagen: 
Kein Zahlungs- 
eingang

Erstes Lager

Die Rechnung wird an 
�����v���W���Ÿ���v�š���v���À���Œ�•���v���š

Viertes Lager

Sie leiten das  
�/�v�l���•�•�}�À���Œ�(���Z�Œ���v�����]�v

Startpunkt

�/�Z�Œ���W���Ÿ���v�š���Á�]�Œ���� 
�À�}�v���/�Z�v���v�������Z���v�����o�š

Ruhepause

Sie erstellen 
die Rechnung

Ruhepause

�ò�ì���d���P�����À���Œ�P���v�P���v�W 
Kein Zahlungseingang

Ruhepause

�����Œ���W���Ÿ���v�š�������•�š�Œ���]�š���š��
die Rechnung

�&�º�v�L���•���>���P���Œ

���•���l�}�u�u�š���Ì�µ�Œ�������š�Œ���]���µ�v�P��
�P���P���v���/�Z�Œ���v���W���Ÿ���v�š���v

�&���o�o�•���W���Ÿ���v�š
�Ì���Z�o�µ�v�P�•�µ�v�(���Z�]�P�W

Sie erhalten  
einen Verlustschein

Sechstes Lager

Es kommt zu einem  
�'���Œ�]���Z�š�•�À���Œ�(���Z�Œ���v

�����Œ���'�]�‰�(���o

Sie erhalten  
Ihr Honorar

Zweites Lager

�����Œ���W���Ÿ���v�š�����Œ�Z���o�š�� 
die 1. Mahnung

���Œ�]�©���•���>���P���Œ

�����Œ���W���Ÿ���v�š�����Œ�Z���o�š�� 
die 2. Mahnung

�/�Z�Œ���'�]�‰�(���o�Ÿ���l���š

�,�}�v�}�Œ���Œ�����Œ�����Z�v�µ�v�P���u�]�š 
�í�ì�ìv�9���^�}�(�}�Œ�š���µ�•�Ì���Z�o�µ�v�P

Ruhepause

Kein Zahlungseingang

GUTSCHEIN

Der direkte Weg zu Ihrem Honorar

�h�v�•���Œ�����v�P�����}�š���P�]�o�š��
�•�}�Á�}�Z�o���(�º�Œ���Z�����Z�v�µ�v�P���v��
nach Tiers Garant  
als auch Tiers Payant.

�Žv�Z�����Z�v�µ�v�P���v���v�����Z���d�]���Œ�•���'���Œ���v�š���µ�v�����d�]���Œ�•���W���Ç���v�š

UNSER STARTANGEBOT

5�ìv�9���Z�������©���]�u�����Œ�•�š���v��
 

�����Œ�����Z�v�µ�v�P�•�i���Z�Œ

Der Weg zu Ihrem Honorar  
 kann lang, steil und beschwerlich sein.
WIR GEHEN DIESEN WEG FÜR SIE. UND SIE NEHMEN DIE ABKÜRZUNG!
�&�}�Œ�����Œ�v���^�]�����/�Z�Œ���/�v�(�}�‰���l���š���Ì�µ�Œ���,�}�v�}�Œ���Œ�����Œ�����Z�v�µ�v�P���u�]�š���í�ì�ì0�9���^�}�(�}�Œ�š���µ�•�Ì���Z�o�µ�v�P�����v�W

�d���o���(�}�v�]�•���Z���µ�v�š���Œ 032 560 39 00, 
�‰���Œ�����r�D���]�o��info@mediserv.ch oder  
���]�v�(�����Z���}�v�o�]�v����www.mediserv.ch/direkterwegQ
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